
463 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Geschäftsordnungsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Ma- I wird - einschiießlich allfälliger zukünftigerÄn
Ieta, Uhlir, Dr. van Tongel und Genossen; derungen und Ergänzungen in bezug auf die for
betreffend das Geschäftsordnungsgesetz des malen Erfordernisse der Beschlußfassung einem 

Nationalrates (134/A). Verfassungsgesetz gleichgestellt sein soll, die Be-

Der Nationalrat hat' am 25. Mai 1961 eine 
für den Geschäftsgang des Nationalrates bedeut
same Novelle zur Bundesverfassung beschlossen; 
sie hat am 23. Juni 1961 den Bundesrat ohne 
Einspruch passiert und ist am heutigen Tage 
unter Nummer 155 im Bundesgesetzblatt kund
gemacht worden; sie tritt demnach mit 1. Juli 
1961 in Kraft. 

schlußfassung demnach nur bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder des Natio
nalrates und mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erfolgen 
kann. 

Außer der schon ,erwähnten Einführung der 
Fragestunde bringt der vorliegende Entwurf des 
neuen Geschäftsordnungsgesetzes eine Reihe von 
Änderungen beziehungsweise Ergänzungen der 
derzeitigen Geschäftsordnung, die in dreifacher 
Richtung zweckmäßig erscheinen: 

Diese Novelle enthält eine Neufassung des 
Ait. 30 Abs. 2 B-VG., durch welche mit der bis
herigen Unterscheidung zwischen Geschäftsord
nungsgesetz und autonomer Geschäftsordnung 1. Der Wortlaut der Geschäftsordnung soll ver
des Nationalrates gebrochen wird. Die Gründe schiedenen Änderungen auf anderen Rechts
dafür, daß unter den heutigen staatsrechtlichen geb~.ete~, d~e in .der Geschäftsordnung noch n~cht 
Verhältnissen diese Unterscheidung fallengelassen berucksI0tIgt smd, angepaßt werden. So sm~ 
werden kann und für die Zukunft die gesamte du~~ dIe. yerfassungsreform ;ron 1929 herbeI
Regelung des Geschäftsganges und Verfahrens g~fuhrte Änderungen noch mcht entsprechen.d 
im Nationalrat durch Bunde.sgesetz erfolgen soll, I eI.ngeba~lt won,len, aber auch andere Gesetz~, WIe 
sind im Bericht des Verfassungs ausschusses 409 der dI~ NatIonalrats-Wahlordnung, das Unveremb.ar
Beilagen dargelegt. . keltsgesetz und das Rechnungshofgesetz, smd 

noch nicht entsprechend berücksichtigt. Es ist nur 
F~rner wurde durch die genannte Novelle eine eine Selbstverständlichkeit, daß alle Bestim

Erganzung des Art. 52 B-VG. vorgenommen, der mungen der neuen Geschäftsordnung der zwi
u.nter anderem das Interpellationsrecht des Na- schenzeitigen Entwicklung der allgemeinen 
tlonalrates behandelt. Die diesem Artikel an- Rechtslage angepaßt werden 
gefügten Abs. 2 und 3 schaffen die erforderliche . 
verfassungsrechtliche Grundlage für jene Reform 
der Geschäftsordnung -des Nationalrates, deren 
wesentlichsten Teil die neuen Bestimmungen über 
die sogenannte' Fragestunde bilden, deren Ein
führung einem in letzter Zeit aus verschiedensten 
Kreisen der öffentlichkeit immer lebhafter ge
äußerten Wunsche entspricht. 

Zu betonen ist, daß weiterhin das Geschäfts
ordnungsgesetz des Nationalrates - das nunmehr 
auch die bisher nur in der autonomen Geschäfts
ordnung enthaltenen Bestimmungen umfassen 
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2. In der Praxis eingelebte und bewährte V or
gangs weisen und Einrichtungen, die im geltenden 
Wortlaut der Geschäftsordnung nicht vorgesehen 
sind oder mit ihr nicht vollkommen im Einklang 
stehen, werden nunmehr in der Geschäftsord
nung verankert. So werden zum Beispiel eigene 
Bestimmungen über die Klubs, die Präsidialkon
ferenz, die Unterausschüsse und anderesgeschaf
fen, Einrichtungen, von denen bisher 'in der Ge
schäftsordnung überhaupt, nicht die Rede ge-
wesen ist. 
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3. Versmiedene Bestimmungen der Gesmäfts
ordnung sollen meritorisme oder textliche Ver
besserungen erfahren; in Zweifelsfällen werden 
Klarstellungen getroffen; auf Vereinfamung des 
Verfahrens und Erleichterung der Arbeit gerim
tete Wünsche finden Berücksichtigung. In letz
terer Hinsimt sind zum Beispiel erwähnenswert 
die neuen Bestimmungen, welche die Verteilung 
aller Anträge, Anfragen und Anfragebeantwor
tungen an alle Abgeordneten z;yingend vor
smreiben. 

Im namstehenden. werden die einzelnen Be
stimmungen des vom Gesmäftsordnungsaussmuß 
beantragten Entwurfes zum neuen Gesmäftsord
nungsgesetz erläutert, soweit Änderungen gegen
über dem bisherigen Zustand eintreten. 

Zu § 4: 

Dieser Paragraph erfuhr eine überarbeitung, 
wobei insbesondere das jetzt geltende Verfas
sungsgerimtshofgesetz berücksichtigt wurde und 
die nam dem Unvereinbarkeitsgesetz möglimen 
Fälle des Mandatsverlustes einbezogen wurden, 
die seit der Erlassung dieses Gesetzes im Jahre 
1925 nom nimt in diese Bestimmung der Ge
schäftsordnung eingebaut worden sind. 

Die neue Bestimmung des Abs. 8 im § 4 be
zieht sich auf den Fall, daß ein Abgeordneter 
sein Mandat niederlegt. Bisher war die Frage 
zweifelhaft, wann ein solmer 'Mandatsverzicht 
in Kraft tritt. Nun wird ausdrücklich bestimmt, 
daß ein solcher Verzicht mit dem Einlangen der 
Mitteilung der Hauptwahlbehörde hierüber beim 
Präsidenten des Nationalrates remtswirksam 
wird. . 

Zu § 6: 

. Im Abs. 1 wird die bisher unberücksichtigt ge
bliebene, auf die Verfassungs reform von 1929 zu
rückgehende Einrichtung des ständigen Unteraus
smusses des Hauptaussmusses, der im Falle der 
Auflösung des Nationalrates durch den Bundes
präsidenten beziehungsweise im Falle. des Art. 60 
Abs. 6 B-VG. an Stelle des Hauptausschusses tritt, 
eingebaut. 

Das Weiterverbleiben der Präsidenten des Na
tionalrates im Amte auch im Falle der Auflösung 
des Nationalrates nach Art. 29 Abs. 1 ß.-VG. 
entsprimt dur maus dem Sinn der Bundesverfas
sung; dies wurde aum durch verfassungsremtliche 
Gutamten erhärtet, die vom Geschäftsordnungs
ausschuß eingeholt wurden. 

Zu § 7: 

In einem neuen Abs. 4 werden Obliegenheiten 
des Präsidenten, die ihm schon bisher zukamen, 
aber in der Geschäftsordnung nimt ausdrücklich 
angeführt waren, festgehalten: die Zuweisun<> 
der Berimte des Rechnungshofes an den Rech~ 

nungshofaussmußund der Immunitätsangelegeri
heiten an den Immunitätsausschuß, die Bekannt
gabe der Beschlüsse des Unvereinbarkeitsaus
smusses und der vom Präsidenten auf Grund 
solcher Besmlüsse getroffenen Maßnahmen an den 
Nationalrat. 

Der Abs. 5 (bisher § 7 lit. D der autonomen 
Geschäftsordnung), wonach der Präsident für die 
Versehung des Stenographendienstes sorgt, wird 
dahin ergänzt, daß aum die Anordnung allfälliger 
anderer Aufnahmen der Verhandlungen (wie 
Ton- und Bildaufnahmen) als dem Präsidenten 
zukommend erklärt wird, was der bereits bisher 
geübten Praxis entspricht. 

Zu § 8: 

Abs. 1, der die Gebarung des Nationalrates zum 
Gegenstande hat, erfährt keine Änderung, sodaß 
es - wie im Geschäftsordnungsausschuß festge
stellt wurde - bei der bisherigen Praxis und 
Verfügungs gewalt des Präsidenten verbleibt. 

In den Abs. 2 und 3 wird die von der Ge
smäftsordnung für dIe Bediensteten der Kanzlei 
des Präsidenten des Nationalrates bisher ge
braumte Bezeichnung "Beamte und Diener" 
durch den Ausdruck "Angestellte" ersetzt. Abs. 2 
wird dem Art. 30 Abs. 3 des Bundes-V erfas
sungsgesetzes von 1929, Abs. 3 dem § 20 Abs. 4 
des Verfassungs-übergangsgesetzes vom 1. Ok
tober 1920 in seiner geltenden Fassung angepaßt. 

Zu § 13: 

Mit dieser BestimmUJng werclen die Klubs in 
der Gesmäftsordnung verankert. Dies erscheint 
insbesoruder,e mit Rücksi,cht :auf die Neuoronung 
notwendig, die bereits im Jahre 1932 bezüglich 
der ZUJS'ammensetzung der Aus'schüsse getroffen 
wurde. Damals wurde den Klubs - die es ja 
smon seit jeher gab - zum erstenmal auch durch 
die Gesch,äftsordnung (§ 22 lit. A und B) eine 
Aufga,be zugewiesen: die Nominiemrug der Mit
glieder und Ersatzmitglieder der Ausschüsse des 
Natiorualrates, die m]t dieser Nominierung als 
gewählt gelten. 

Nach ,den vorgeschlagenen Änderungen we.rden 
die Klubs aum nom an anderen Stellen des Ge
smäftsor,dnul1Jgsgesetz.es vorkommen, so in § 14 
(Präsidialkonferenz), § 25 Abs. 3 (Vertretung 
eines Aus,schußmitgliedes) und § 26 Abs. 1 
(U nterauss,chüsse). 

Da der Ausdruck "Klub" im parlamentaris,chen 
Leben Osterreichs allgemein üblich ist, . soll er 
auch in der Geschäftsordniung an die Stelle ,des 
Ausdruckes "parlamentarische V ereirugung" tre
ten. 

Zu § 14: 

Daß der Präsident des Nationalrates durch 
seine Stellvertreter und durch die Klubobmä.nJler 
in den Frlig,ender Zeit- und Arbeitseinteilung 

463 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 24

www.parlament.gv.at



beraten Ulud unterstützt wil'\d, beruht auf lang
jähriger übung. Schon in der Ersten Republik 
gab es für ,diesen Zweck ,düe "Obmänne:rkon
ferenz" seit 1945 haben sich die Ausdrücke 
"Prä'9idialsitzung" und "Prä&idi.alkonferenz" ein
gebürgert. Auch die P.arlamente anderer. Staaten 
kennen derartige 'Einrichtungen (zum Beispiel der 
Ältestenrat beim Bundestag der Bundesrepublik 
Deutschland). Die bisherige übung soll mmmehr 
auch in der Geschäftsordnung verankert werden, 
indem 'Bestimmungen über die Bild,ung und die 
wesentli,chsten Aufgahen der Präsüdialkonferenz 
in die Gesmäftsordruung aufgenommen werden. 
Ausdrücklich wird festgestellt, daß die Präsidial
konfereM ein <beratendes Or:gan darstellt. 

r 

Zu §: 15: 

Die Aufzählung der Verhandlungsgegen~tände 
wird; mehrfa·th ergänzt .. 
. Vor 'allem wird, einem öfter geäußerten Wun
sche ~ entspreroerud, ,die Möglichkerut geschaffen, 
daß Seitens der Delegationen, die das österreichi
sche Parlament in inter.nationale parla.mentarisdle 
Org~ni'Sationen entsendet, Berirote über ihre 
dort. entfaltet,e Tätigkeit dem Nationalrat er
stattet werden. Der Ges-chäftsordnungsaruss·chuß 
sieht als "internationale parlamentaris,che Organi
sationen" jene an, die 'ein nach demokratischen 
Grundsätzen für parlamentarische Beratungen 
geeignetes Organ (zum Beispeil Konsultativver
sammlung des Europarates) besitzen. 

Daß die Mitglieder ,der Bundesregierung auf 
ihr :Verlangen vom Nationalr.at jedesmal gehört 
werden müssen, ist schon im Art. 75 des Bundes
Ver;fassungs,gesetzes ,f,esügdegt. Unter den Aus
dru& "Berichte .der Bundesregierung und ihrer 
Mitglieder", der nunmehr in den § 15 aufge
nommen wird, fallen Erklärungen aller Art, sei 
es, daß sie der Initiative der Bundesregierung ent
springen - wie etwa die Regierungs,erklärung 
eines neruen Ka:binetts - oder daß es siro um vom 
Nationalrat verlangte Mitteilungen handelt. Die 
Berichte können mündlich oder schriftlich er
statüet werden. Wenn der Nationalr.at nimt be
schließt, über einen Bericht soglei,ch die Debatte 
zu <eröffnen, wird er einem Ausschuß zur Vor
beratung zugewiesen und lerst auf Grund des 
Au.sschußberimt,es die Debatte im Plenum ab
gdllhri. 

Die Einsprüche des Bundesrates werden dem 
Nationalrat durch Vermittlung des Bundeskanz
lers vorgelegt (Art. 42 Abs. 3 B-VG.); es emp
fiehlt sich, auch sie eigens anzuführen, wie dies 
hinsichtlim der von der Bundesregierung vor
zulegenden Volks begehren (Art. 41 A bs: 2 B-V G.) 
smon bisher der Fall war. 

Aumdie Herichte des Red1l'1ung~hofes, die 
l3undesrechnungsabschlüs5e, die Berichte von 
Untersuchungsausschüssen und die Immunitäts
angelegenheiten werden in ,den Katalog der Ver
handl ungslgegenstä,ndeaufgenommen. 

3 

Zu § 16: 

Der Abs. 3 wird neu aufgenommen, da es 
logisch erscheint, wenn im Abs. 1 bezüglich der 
V orlagen der Bundesregierunlg und der Gesetzes
anträge des Bundesrates und im Abs. 2 bezüg
lich der Volksbegehren die einschlägigen Ver
fassungsbestimmungen zitiert sind, aum hinsicht
lich der Vorlagen des Rechnungshofes die 'dies
bezüglichen Verfassungshestimmungen anzu
führ,cn. 

Zu § 17: 

Umer Iden Verhandluug~gegen~tänden soll d,en 
Volksbegeh ren ein besonderer Vorrang einge
räumt werden. Der Ausschuß, dem ein Volks
begehren zur Vorberatung vorgewiesen wird, 
soll verpflichtet sein, innerhalb eines Monates 
nach der Zuweisung I)1ii: der Vorberatung zu be
gmnen. 

Ausdrücklich sei festgestellt, da,ß Volksbegeh
ren, wenn sie a'llch von der Bund,es'regierung dem 
Nationalrat vorgelegt werden (§ 16 Abs. 2 GOG. 
beziehun!\,swdse Art. 41 Abs. 2 B-VG.), nidlt 
zu den Regierungsvorlagen im Sinne des § 17 
Abs. 4 gehören, welme von der Bundesregierung 
jederzeit aJbgeändert undzurückgerogen we,rden 
können. 

Zu § 19: 

Daß selbständige. Anträge von Ausschüssen in 
inhaltlichem Zusammenhang mit einem dem Aus
schuß zur Vorberatung :lJugewiesenen Gegenstand 
stehen mü'ssen, ergibt sich aus der Funktion der 
Ausschüsse als vorbera.t,ender Organe des Natio
nalrates. 

Zu § 20 Abs • .2: 

Es ist sicher wünschenswert, daß die im Natio
nalrat eingebrachten Initiativanträge aUen Ab
geordneten so bald wie möglich ,zur Kenntnis 
kommen, ,damit ein zeitgere'chtes Studi·um der 
Anträge möglich ist. 

Mit c!ies,er Neuregelung erübrigt sich die im 
§ 18 der bisheri,gen autonomen Geschäftsordnung 
als lit. C enthaltene BestimmtunJg, welche die 
Vervielfältigung eines Antrages erst für den Fall 
vorsieht, daß der Obmann desjenigen Aus
sm.usses, dem der Antrag zugewiesen ist, dem 
Präsidium mitteilt, daß die VerhandLung über 
den Antrag in Aussimt genommen ist. . 

Zu § 21: 

Um Schwierigkeiten ,Zu vermeiden, die sich bei 
der Ha,ndhabung des § 19 der bisherigen auto
nomen Ges,chäftsordnung ergeben könnten, wird 
eine Neufassung der beiden ersten Absätze vor
gesehen, die zunächst kla,rstellt, daß mit dem Aus
druck "Anträge" nur Anträge nach § 18 (neue 
Zählung), also selbständige Anträge, nidn aber 
Abänderungs- und Zusatzanträge nach § 46 (neue 
Zählung) Abs. 3 gemeint sind, und im übrigen 
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den Vorgang hei Prüfung des Bedeckungsvor, 
schlages neu regelt, wobei der Finanz- und Bucl~ 
getausschuß mit der Aufgabe hetrliU't wird, ·eine 
gutächtliche Äußerung darüber zu eretatten, ab 
der Bedeckungsvürschlag als zulänglich a.nzu
sehen ist, so. wie 'schün bisher für den Fall des 
selbständigen Antrages eines Ausschusses mit 
finanzieller Mehrbelastung eine gutächtliche 
Äußerung des Finanz- und Budgetausschusses er
forderlich war. 

Zu §22 Abs. 5 bis 7: 

Die VerhaIJJdlungen des Hauptauss.chusses über 
da's Einvernehmen bezüglich der ErlasSJUng vün 
Verürdnungen süllen in Hinkunft grundsätzlich 
öffentlich sein, ohne daß es einer besonderen 
Bestimmung hierüber in den Bundesgesetzen, zu 
deren Durchführung die Verordnungen erlassen 
werden, bedarf. Das gleich'e soll für die Verhand
lungen über. Berichte gelten, die auf Gl'Und ge
setzlicher Verpflichtungen dem Ha.uptaussdlUß 
erstaUet werden. Hiebei ble~bt j.eooch dem 
Hauptausschuß - eben~ü wie bei den in Abs.. 4 
angeführten VerhaIJJdlungen - die Möglichkeit 
des Beschlus~es gewahrt, in einzelnen Fällen die 
Ver ha.ndLungen ganz oder teil weis.e geheim ).md 
vertraulich zu führen. 

Zu § 23: . 

Abs. 4 wird auf die derzeit geltende Natiünal
rats-W ahlordruung abgestellt. 

Die Neufassung des Abs. 5 herücksichtigt den 
beim A'UStausch von Mitgliedern der Ausschüsse 
im allgemeinen üblichen Vorgang. Eine Sünder
bestimmung für den Fall des Eintrittes in die 
Bundesregierung oder der Bestellung zum Sta,at'S
sekretär erscheint hiebei überflüssig. 

Zu § 25: 

Der Ausdruck "parlamentarische VereitlJigung" 
w~rd entsprechend dem neuen § 13 durch den 
Ausdruck "parlamentarischer Klub" ersetzt. 

Der neu angefügte Abs. 3 süll es ermöglichen, 
daß auf Grund einer bloßen Meldung des Klubs 
an den Ausschußühmann ein Mitglied üder 
Ersatzmitglied des AusschuSISesdUJrch einen 
anderen Abgeürdnet'en desselben KLubs vertreten 
wird. Die Beratungen über Spezialmaterieru 
lassen es für den Garng der Vet~handlungen, und 
deren Ergehnis wünschenswert erscheinen, daß 
für einen bestimmten Gegenstand ein mit dieser 
Materie besünders' v'ertrauter Abgeordneter, 
auch wenn er dem A'U5Schuß weder 'als Mitglied 
nüch als Ersatzmitglied angehört, an den Be
ratungen mit be's·chließender Stimme teilnehmen 
kann. 

Zu § 26: 

Die Institution der Unterausschüsse, die sich 
10 der Praxis durchaus bewährt hat, in der 

Geschäftsürdnung bisher ,"ber überhaupt keine 
Erwähruung fa,IJJd; soll nun in der Ges·chäftsord
nung v,erankert wer.den. Ausdrücklich wil'd fest
gehalten, daß einem Untera:usschuß nur beraten
der Cha·rakter zukommt. 

Zu § 27: 

Die Befugnisse des Ausschußübmannes sind 
bisher ·in der Geschäftsürdnung nicht angeführt 
gewesen. Der ·neu eingefügte Abs. 4 bedeutet 
eine sinngemäße Anwendung der Bestimmun
gen über die Befugnisse des Präsidenten des 
Natiünalrates (§ 7) auf den Auss.chußobmann, 
wie dies auch schon bisher in der Praxis der Fall 
war. 

Zu § 28: 

Dem Abs.·1 wird ein Satz angefügt, der die 
Möglichkeit bietet, wenn nötig Angestellte der 
Kanzlei des Präsidenten des N a-tiünalra tes zur 
Protüküllführung In einem Ausschuß heran
zuziehen. 

Zu § 30: 

In Ahs. 2 wird als Fall des Erlöschens des 
Ausschußmandates noch, der Fall aufgenommen, 
daß der Klub ein anderes, Ausschuß- üder Ersatz
mitglied namhaft gemacht hat. 

Gemäß § 25 Abs. 1 ist der Präsident nicht ver
haI.ten, die von den Klubs namhaft gemachten 
Mitglieder und Ersatzmitglieder - die mit der 
Namhaftma.chung als g.ewählt gelten - bei 
Neubestellung eines Ausschusses dem Hause 
bekanntzugeben. Es besteht daher kein Grund, 
zwingend festzusetzen, daß im Falle d·es 
Wech,sds von nur einem Ausschuß- üder Ersatz
rnitglied dies dem Hause bekanntgegeben wird, 
sodaß die Würte "und bringt sie dem Natiünal
rat zur Kenntnis" entfallen können. 

Zu §§ 32 und 33: 

Die einschlägigen Bestimmungen des Bundes~ 
Verfassungsgesetzes über die U n tersuchungs
ausschüsse werden in die Ge.schäftordnung auf
genommen. 

Der schün bisher bestehenden Regelung, daß 
im Verfahren der U ntersuchungsaus.s,chüsse die 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung angewen
det werden, wird ein Satz angefügt, wonach im 
übrigen die sünst für die Ausschüsse bestehen
den Vürsch,riften (zum Beispiel' über Wahl eines 
Berichterstatters, Vornahme vün Abstimmun
gen, Berichterstattung. an das Haus) gelten 
süllen. 

Di·e Frage einer Strafdrohung . für falsche 
Zeugenaussagen vür einem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß wird im Zusammenhange 
mit der bevürstehenden Strafrechtsreform zu 
behandeln sein. 
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Im Geschäftsordnungsausschuß bestand über-
· einstimmung darüber, daß für Aussagen' von. 
Beamten vor einem Untersuchungsaussch'llß. die 
V erpflich tung zur Amtsvers:chwiegenheit nicht 
gelten solle. Die Amtsleiter wären daher na·ch 
Auffassung des Ausschusses verpflichtet, die be
treffenden Organe von der Amtsverschwiegen
heit zu entbinden. 

Zu § 34 Abs. 6: 

Die Einfügung eines Satzes, wonach die Be
stimmungen dieses Absatzes auch für die in den 
Ausschüssen vorzunehmenden Wahlen (Obmän
ner, Obmannstellvertreter, Schrifdührer, Be
richterstatter) anzuwenden sind, ist mIt Rück
sicht darauf erforderlich., daß die allgemeine Be
stimmung über die Vornahme von Wahlen 
mittels Stimmzettel (wie sie § 61 lit. Ader 
autonomen Ges.ch·äftsordnung vorsah) in Zu
kunft entfallen soll. 

Zu § 34 Abs. 9: 

Es war bisher fraglich, ob der Ausschuß, dem 
ein Antrag zur Vorheratung zugewiesen ist, 
auch im Falle der Ablehnung des Antrages einen 
Bericht an den Nationalrat zu erstatten hat. Da 

· die endgültige Entscheidung aber jedenfalls beim 
Nationalrat liegen soll, soll ausdrücklich fest
gelegt werden, daß auch im Falle der Ablehnung 
eines Antrages ein Bericht an das Haus zu er
statten ist. Der Antrag des Auss·chusses wird in 
diesem Falle dahin lauten, der Nationalrat möge 
bes.chließen, den :Bericht des Ausschusses zur 
Kenntnis zu nehmen. :Bes·chließt der Nationalrat 
nicht in diesem Sinn, hat der Antrag als an den: 
Ausschuß rückverwiesen zu gelten. 

Für den Fall der Ablehnung einer Regierungs
vorlage clurch den Ausschuß gilt § 17 Abs. 3, 
wonach da:nn, wenn der Ausschußantrag über 
eine Regierungsvorlage von clieser "im ga=en 
abweicht" - darunter fällt auch clie Ablehnung 
der Vorlage - und das Haus nich·t im Sinne des 
Ausschußantrages beschließt, die betreffende 
Vorlage noch in ihrer ursprünglichen Fassung 
zur Abstimmung kommt. 

Zu § 40: 

In der bisherigen Fassung dieses Paragraphen 
ist die durch die VerfaSlSungsreform des Jahres 
1929 eingeführte Gliederurug der Gesetzgebungs
periode des Nationalrates in Tagungen nicht 
berücksichtigt. Dies soll durch· wörtliche über
nahme der geltenden Fassung des Art. 28 B-VG. 
nunmehr nachgeholt werden. (V gl. Bundesverfas-

· sungsgesetz vom 19. Dezember 1955, BGBL 
Nr. 281.) 

Zu § 41 Abs. 1: 

Die Neufassung' des zweiten Satzes soll klar
stellen, daß der Antrag, eine Regierungsvorlage 
lfi erste Lesung zu nehmen, spätestens am 
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Beg i n n der auf die Verteilung folgenden 
Sitzung des Nationalrates, und zwar vor Ein
gang in die Tagesordnung, gestellt werden muß. 
Es ist dies der Zeitpunkt, in welchem der Präsi
dent die Zuweisung der eingelangten Regie
rungsvorlagen an clie zuständi.gen Ausschüss,e 
vornimmt. Der Vorgang ist hiebei üblicherweise 
so, daß der P.räsident nach seiner Enunziation, 
welchen Ausschüssen die einzelnen Vorlagen 
zugewiesen werden sollen, die Frage stellt, ob 
dagegen ein Einwand erhoben wird. Auf diese 
Frage hin könnte noch der Antrag auf Vor
nahme einer ersten Lesung von einem Abgeord-
neten gestellt werden. ' 

Zu § 41 Abs. 4: 

Der zeitraubende Vorgang, der in dieser Be
stim:mung bezügl.ich der Zuweisung einer V or
lage oder eines Antrages an den Auss·chuß bisher 
vorgesehen war, wurde schon bisher nich·t ein
gehalten·. Die vorgeschlagene Knderung des 
zweiten Satzes trägt also nur dem tatsächlichen 
Zustand, der sich voll bewährt hat, Rechnung. 

Zu § 42: 

Die vorgeschlagene Neufassung bedeutet eme 
bessere und präzisere Formulierung des der
zeitigen Wortlautes dies.es Paragraphen. 

Wenn bereits einem Initiativantrag von Ab
geordneten nach § 18 der formale Antrag auf 
Friststellung für die Ausschußberichlterstattung 
beigefügt ist, wird dies·er formale Antrag in der 
auf die Einbringung des Initiativantrages fol
genden Sitzung. irri Zusammenhang mit der Zu
weisun·g des Initiativantrages an den Auss·chuß 
zur Abstimmung zu bringen sem. 

Zu § 43 Abs. 1: 

Als Zeitpunkt der Verteilung, von der hier 
die Rede ist, ist der Zei,tpunkt anzusehen, zu 
welchem der gedruckte Ausschußbericht von der 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates zur 
Post oder in die Klubs zur Hinterlegung in die 
dort für die Abgeordneten eingerichteten Brief
fäch·er gegeben wird, welch letzterer Vorgang 
unvermeidlich ist, wenn damit zu rechnen ist, 
daß eine Postzusendung nich·i:mehr zeitig genugC 

an die Abgeordneten gelangen würde. 

Zu § 44: 

Daß Gen.eraldehatte und Spezialdebatte unter 
einem abgeführt werden, ist ein V cirgang, der 
derzeit in den allermeisten Fällen eingehalten 
wird.. Wenn keine eigene Bestimmung über die 
Möglichkeit der Zusammenlegung vorhanden 
wäre, müßte General- und Spezialdebatte un
bedingt .getrennt abgeführt werden, wenn auch 
nur ein ei.nziger Abgeordneter der gemeinsamen 

2 
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Abführung widerspräche. Der vorgesehene An
trag des, Berichterstatters auf Zusammenlegung 
von General- und Spezialdebatte kann sich 
naturgemaß nur auf einen diesbezüglichen Auf
trag des Ausschusses stützen, der auch in der 
Verhandlungsschrift des Ausschusses zu vermer
ken wäre. 

Zu § 45: 

Der bisherige Abs. 2, wona·ch die Verlesung 
eines gedruckten Ausschußberichtes nicht statt
findet,. soll entfallen. Der Geschäftsordnungs
aussch~ß ist der Meinung" daß der Bericht
erstatter in seinem Be6cht die Auffassung des 
Ausschusses wiederzugeben, hat, die im ge
druckten ,Bericht fesrgehalten ist, und daher eine 
gewisse An1ehnung an diesen wünschensv.:ert ist. 

Der bisherige Abs. 3, wonach die Ausschuß
berichte den stenographischen Berichten al~ Bei
lagen beigegeben werden, soll ebenfalls gestrichen 
werden, ,da die Regelung im § 54 Abs. 2 auch 
diese Ausschußberichte umfaßt. ' 

Zu § 49 Abs. 1: 

Die Neufassung trägt einer teils schon jetzt 
geübten Praxis Rechnung. Es wird dem Präsi
denten die Möglichkeit gegeben, dem sich zur 
tatsächlichen Berichtigung meldenden Abgeord
neten ·das Wort, falls es der Präsident für zweck
mäßig erachtet, auch gleich naCh einem Redner
'wechsel zu erteilen. 

Zu § 50: 

Die Neufassung der Bestimmungen, über die 
dritte Lesung soll bei Vorliegen von Anträgen 
auf Behebung von Widersprüchen u. dgl. auch 
die Möglichkeit für eine Debatte mit auf fünf 
Minuten beschränkter Redezeit geben. 

Zu § 51: 

In der Neufassung wird ~ ebenso wie bei 
§ 50 das Wort "Nebenanträge" - das nicht 
mehr gebräuchliche Wort "Beschluß anträge" 
durch die jetzt übliche Bezeichnung "Ent
sch,ließungsanträge" ersetzt. 

Zu § 52: 

, Die vorgeschlagene Neufassung geht von dem 
Gedanken aus, daß für alle Fälle, ob sich nun 
ein Abgeordneter zur Geschäftsbehandlung .zum 
Wort meldet, um einen formalen Antrag zu 
stellen, oder ob er ohne Antragstellung zur Ge
schäftsbehandlung sprechen will, die gleiche Re
gelung hinsichtlich Zulässigkeit von Debatte- und 
Redezeitbeschränkung gelten soll. 

Zu § 54: 

Abs. 2 in der Neufassung bestimmt, daß alle 
Verhandlungsgegenstände - Bittschriften aus-

\ 

genommen- als Beilagen zu den stenographi
schen Berichten veröffentlicht werden. Damit er
übrigen sich die bisherigen Vorschriften über das 
Aufliegen von ,Anträgen, Anfragen und Anfrage
beantwortungen zur Einsicht in der Kanzlei des 
Nationalrates. , 

Die Veröffentlichung der Anträge, Anfragen 
und Anfragebeantwortungen wird aus Zweck
mäßigkeitsgründen nicht im Wege der Staats
druckerei erfolgen. 

Zu § 56: 

Die Neufassung des Ahs. 1 entspricht der 
herrschenden übung, die eine Aufforderung des 
Präsidenten, sich zum Wort zu melden, nicht 
mehr kennt. Die Meldung von Rednern zu einem 
auf der Tagesordnung stehenden Gegenstand er~ 
folgt, wie dies d~r neue Wortlaut konform der 
Praxis besagt, vor oder während der Debatte 
über diesen Gegenstand. Als frühester Zeitpunkt 
der Meldung komIl).t der Beginn der Sitzung in 
Betracht, das ist der Zeitpunkt, zu welchem der 
vom Präsidenten ZUr Entgegennahme der W ort
meldupgen bestimmte Beamte seinen Platz im 
Sitzungssaal eingenommen hat. 

Die lit. C des § 50 der noch geltenden auto
nomen Geschäftsordnung - deren Anwendung 
eine nicht übliche Frage des Präsidenten, wer sich 
noch zum Worte melde, voraussetzt - soll ent
fallen. 

Neu ist die Bestimmung (Abs. 3) vorgesehen, 
die für die Festsetzung der Reihenfolge der 
Redner im Falle einer gleichzeitigen W ortmel
dung mehrerer Abgeordneter Vorsorge trifft. 

Zu § 58: 

Die Neufassung dieser Bestimmung entspricht 
den gegenwärtigen Verhältnissen. Der nicht mehr 
gebräuchliche Ausdruck "Rednerbühnen" wird 
beseitigt. Der Fall, daß ein Regierungsmitglied 
nicht von der Regierungsbank aus spricht, ist 
dann gegeben, wenn es nicht in dieser Eigen
schaft, sondern in der Eigenschaft eines Abge
ordneten das Wort ergreift. 

Zu § 61 Abs. 7: 

Die Bestimmungen des Gesetzes vorn 20. Juli 
1920, StGBI. Nr. 317, wonach für einen Auf
lösungsbeschluß die Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder erforderlich ist, steht nicht mehr in 
Geltung. Art. 31 B-VG. besagt, daß zu einem 
Beschluß des Nationalrates die Anwesenheit von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder erfor
derlich ist, s 0 w e i tim B und e s - Ver f a s
sungsgesetz nicht anderes be
s tim m t ist. Da eine Sonderbestimmung für 
die Beschlußfassung über Auflösung des National
rates 1m Bundes-Verfassungsgesetz nicht vorge-
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sehen ist, entspricht die Neufassung des Abs. 7 
der jetzigen Verfassungsrechtslage. Die Möglich
keit eines kurzfristigen Aufschubes der Ab
stimmung kann ohne Verletzung der Verfassung 
weiterhin aufrecht erhalten bleiben. 

Zu § 63 Abs. 3: 

Die vorgeschlagene Neufassung verpflichtet 
den Präsidenten ausdrücklich, bei Vornahme 
einer Abstimmung den Gegenstand, über den 
abgestimmt wird, genau zu bezeichnen. 

Zu § 67 Abs. 1: 

7 

Zu §§ 74 bis 76: 

Den Bestimmungen über die Fragestunde liegt 
ein eingehendes Studium der diesbezüglichen 
Vorschriften des Geschäftsordnungsrechts anderer 
Staaten - insbesondere Englands und der Bun
desrepublik Deutschland - zugrunde. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für die 
Fragestunde hat das Bundesverfassungsgesetz 
vom 25. Mai 1961, BGBl. Nr. 155, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 abgeändert wird, geschaffen. 

Da mit der Einführung der Fragestunde im 
österreichischen Parlament völliges Neuland be

. treten wird, ist sich der Ausschuß dessen wohl 
Die bisherige Bestimmung, wonach j~de W ahll bewußt, daß es notwendig ist, Erfahrungen bei 

im Nationalrat mittels Stimmzettel vorge- der praktischen Anwendung der Bestimmungen 
nommen wird, ist schon durch die mit Beschluß über die Fragestunde zu sammeln und erforder
des Nationalrates vom 30. November 1932 er- lichenfalls in Auswertung dieser Erfahrungen an 
folgte Novellierung des § 22 GO. (alt) überholt, eine legistische Vervoll.kommnung zu scI:reiten. 
wonach die Ausschußmitglieder mit der Nomi-I Zur K~arst~llung seI bemerkt, daß dIe Frage
nierung seitens der Klubs als gewählt gelten. Der s:unde !lIcht m den R~hmen der .. Tagesordnung 
schriftliche Vorgang soll nunmehr ausdrüddich emer SItzung des Nat!Onalr~tes. fall~. Erst nach 
auf die Wahl der Präsidenten, der Schriftführer Abschl~ß der Fragestunde wIrd m dIe Tagesord
und der Ordner des Nationalrates die Wahl des nung emgegangen . 

. Präsidenten und des Vizepräside;te~ des Rech- Weiters ist zu. bemerken: d~ß mündliche An-
nungshofes und die Wahl der indie Dreiervor- fra~en nur ~n emzelne ~ltgbeder de~ Bundes
schläge des Nationalrates für die Ernennung von regIerung, .mcht a~er an dIe Bundesregterung a~s 
Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des' Ver- ganze zu nchten smd (Art. 52 Abs. 2 B-VG.). 

fassungsgerichtshofes aufzunehmenden Personen 
beschränkt werden. Es wird jedoch für zulässig Zu § 77 Abs. 6: 
erachtet, daß die Wahl der Schriftführer und Unter "Session", wie es bisher in der Ge
Ordner auch weiterhin, wie dies schon in der schäftsordnung (§ 68 lit. F) heißt, könnte die 
Vergangenheit - zuletzt in der ersten Sitzung "Tagung" (Frühjahrstagung, Herbsttagung, 
der IX. Gesetzgebungsperiode am 9. Juni 1959 - außerordentfiche Tagung) verstanden werden. 
geschehen ist, per acclamationem (durch Erhebe"n Es kann aber, wenn man auf Art. 28 Abs. 4 

_ von den Sitzen) vorgenommen wird, wenn nicht B-VG. Bedacht nimmt, wonach bei Eröffnung 
im Einzelfalle ein Einwand dagegen· erhoben einer neuen Tagung innerhalb der gleichen Ge
wird. . setzgebungsperiode die Arbeiten nach dem 

Bezüglich des Vorganges bei Wahlen in den Stande fortgesetzt werden, in dem sie sich bei 
Ausschüssen siehe die Einfügung im § 34 Abs. 6 der Beendigung der letzten Tagung befunden 
und die Bemerkung hiezu. haben, nur der Schluß der G es e tz g e b u n g s-

per iod e gemeint sein. 

Zu § 71: 

Im Abs. 1 werden ausdrücklich auch 
die Bundesregierung in ihrer Geamtheit 
teten Anfragen genannt. 

die an 
gerich-

Die Neufassung des Abs. 3 unterscheidet ~ich 
von der bisherigen Regelung (§ 65 lit. C GO. alt) 
dadurch, daß der Wortlaut Straffer gefaßt und 
eine Frist gesetzt wird. Hinsichtlich der Ver
pflichtung der Regierungsmitglieder zur Beant
wortung der Anfragen wird auf den Kommentar 
K~lsens (1922) zur Bundesverfassung S. Ü8 ver-
WIesen. 

Die Ausdrucksweise "Ablehnung der Beant
wortung mit Angabe der Gründe" wird durch 
"schriftliche Begründung der Nichtbeantwor
tung" ersetzt. 

Alle Petitionen, die mit anderen Verhand
lungsgegenständen zusammenhängen, sind mit 
der Beschlußfassung des Nationalrates über diesen 
Verhandlungsgegenstand als erledigt anzusehen. 

Zu § 84 Abs. 1: 

Die'vorgeschlagene Neufassung ist allgemeiner 
gehalten, da die Einschränkung der Möglichkeit 
eines Ordnungsrufes bei Beleidigungen auf die 
Fälle von Beleidigung einer außerhalb des Na
tionalrates stehenden Persönlichkeit als zu eng 
erschei.nt. 

Zu § 88: 

Die in dieser Bestimmung wie in der über
schrift zu den §§ 87 und 88 vorgenommene Än
derung ist nur stilistischer Art. 
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Zu § 90 Abs. 2: 

Das Stammgesetz zur Geschäftsordnung und 
der ursprüngliche Wortlaut der gegenwärtig noch 
geltenden autonomen Geschäftsordnung wurden 
seit der ersten: Beschlußfassung, die am Beginn 
der 1. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates, 
und zwar am 20. November 1920, erfolgte, be
reits wiederholt einer Novellierung unterzogen. 
Die Anderungen des geltenden Ges·chäfts
ordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 1011920, finden sich 
in den Bundesgesetzen vom 26. November 1922, 
BGBl. Nr. 847, vom 15. März 1923, BGBl. 
Nr. 144, vom 1. Feber 1928, BGBl. Nr. 40 und 
Nr. 61, und vom 22. April 1948, BGBl. Nr. 93. 
Anderungen der autonomen Geschäftsordnung 
erfolgten durch Beschlüsse des Nationalrates vom 
25. November 1922, vom 13. März 1923, vom 
13. Feber 1925, vom 26. Jänn:er 1928, vom 
30! November 1932 und vom 21. April 1948. 

Der diesem Bericht zugrunde liegende Antrag 

U h I i r, Dr. van Ton g ~ 1 und Genossen ist 
das Ergebnis der seit Jahren im Rahmen der 
Präsidialkonferenz, eines von al~en Parteien des 
Hauses beschickten Komitees und der einzelnen 
Klubs geführten Verhandlungen, die auf Reform 
der Geschäftsordnung gerichtet waren. 

Der Geschäftsordnungsausschuß hat den ihm 
am 25. Mai 1961 zugewiesenen Antrag in drei 
Sitzungen, die am 16., 23. und 30. Juni 1961 
stattfanden, beraten und abschließend den Ge
setzentwurf in der beigedruckten Fassung be
schlossen. Weiters hat der Ausschuß eine die Vor
arbeiten an Gesetzentwürfen betreffende E~lt
schließung angenommen. 

Der Geschäftsordnungsausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle 

1. 'dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen, 

2. die bei g e d r u c k teE n t s c h 1 i e
ß u n g annehmen. 

(134/A) der Abgeordneten Dr. Mal eta, Wien, am 30. Juni 1%1 

Probst 
Berichterstatter 

Dr. Migsch 
Obmann 
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Bundesgesetz vom , betreffend 
die Geschäftsordnung des Nationalrates. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Eröffnung und Bildung des Nationalrates. 

§ 1. 

(1) Im Nationalrat hat jeder Abgeordnete, der 
von der Hauptwahlbehörde den Wahlschein 
erhalten hat, so lange Sitz und Stimme, als nicht 
seine Wahl für ungültig erklärt oder seine Mit
gliedschaft aus einem anderen Grunde erloschen 
ist. 

(2) Jeder Abgeordnete hat seinen Wahlschein 
vor Eintritt in den Nationalrat der Kanzlei des 
Nationalrates zu übergeben. 

(3) Die Kanzlei stellt ihm eine amtliche Legiti
mation mit seinem Lichtbild aus. 

§ 2. 

(1) Der neugewählte Nationalrat wird vom 
Bundespräsidenten längstens innerhalb dreißig 
Tagen nach der Wahl einberufen (Art. 27 B-VG.). 

(2) Der Präsident des früheren Nationalrates 
eröffnet die Sitzung und führt bis zur Wahl des 
neuen Präsidenten den Vorsitz. 

(3) Er beruft vier Abgeordnete zur vorläufigen 
Besorgung der Geschäfte der Schriftführer. 

§ 3. 

ü) Auf die Aufforderung des Vorsitzenden 
haben die Abgeordneten bei Namensaufruf durch 
die Worte "Ich gelobe" unverbrüchliche treue 
der Republik, stete und volle Beobachtung der 
Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzu
geloben. 

(2) Später eintretende Abgeordnete leisten die 
Angelobung bei ihrem Eintritt. 

§ 4. 

(1) Ein Abgeordneter wird semes Mandates 
verlustig: 

9 

1. wenn er die Angelobung nicht in der im § 3 
vorgeschriebenen Weise oder überhaupt nicht 
leistet oder sie unter Beschränkungen oder Vor
behalten leisten will; 

2. wenn er durch dreißig Tage den Eintritt in 
den Nationalrat verzögert hat oder dreißig Tage 
ohne Urlaub oder über die Zeit des Urlaubes von 
den Sitzungen des Nationalrates ausgeblieben ist 
und der nach Ablauf der dreißig Tage an ihn 
öffentlich und im Nationalrat gerichteten Auf
forderung des Präsidenten, binnen weiteren 
dreißig Tagen zu erscheinen oder seine Abwesen
heit zu rechtfertigen, nicht Folge geleistet hat; 

3. wenn er nach erfolgter Wahl die Wählbar-
keit verliert; . 

4. in den Fällen der §§ 7 und 8 des Unverein
barkeitsgesetzes, BGBl. Nr. 294/1925, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 100/1931. 

(2) Wird einer der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 vor
gesehenen Fälle zur Kenntnis des Präsidenten des 
Nationalrates gebracht, so hat' er dies dem 
Nationalrat bekanntzugeben, der mit einfacher 
Mehrheit über den im Art. 141 B-VG. vor
gesehenen Antrag beschließt. Dieser Beschluß ist 
durch den Hauptausschuß vorzubereiten. 

(3) Wird ein Beschluß nach Abs. 2 vom Natio
nalrat gefaßt, so hat dessen Präsident den Antrag 
namens des Vertretungskörpers beim Verfassungs
gerichtshof einzubringen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 Z. 4 finden die 
Vorschriften des § 8 des Unvereinbarkeitsgesetzes, 
BGBl. Nr. 294/1925, in der Fassung des Bundes
g~setzes BGBl. Nr. 100/1931, A~wendung. 

(5) Nach Einlangen eines Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes beim· Präsidenten des 
Nationalrates (§ 71 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 5 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
1953, BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBl. Nr. 18/1958), mit dem der Ver
lust eines oder mehrerer Mandate zum National
rat ausgesprochen wird, hat der Präsident jene 
Personen, die durch das Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes ihres Mandates für verlustig 
erklärt worden sind, hievon zu verständigen. Zu
gleich hat er sie aufzufordern, von nun an illre 

I 
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Tätigkeit als Mitglied des Nationalrates einZU

stellen. Der Präsident hat auch in der' nächsten 
Sitzung des Nationalrates das Erkenntnis be
kanntzugeben. 

(6) Der Verlust des Mandates tritt ein mit dem 
auf die Zustellung des diesen Ausspruch enthal
tenden Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
an den Präsidenten des Nationalrates folgenden 
L~ . 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß im Falle 
der Aufhebung oder Erklärung der Nichtigkeit 
einer Wahl durch den Verfassungsgerichtshof ge
mäß § 70 Abs. 2 und 3 des Verfassungsgerichtshof
gesetzes 1953 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 18/1958. 

(s) Verzichtet ein Abgeordneter auf die weitere 
Ausübung seines Mandates, so wird dieser Ver
zicht mit. dem Einlangen der Mitteilung d2r 
Hauptwahlbehörde hierüber beim Präsidenten des 
Nationalrates rechtswirksam. 

§ 5. 

(1) Nach der Angelobung wählt der Nationalrat 
aus seiner Mitte den Präsidenten, den' zweiten 
und den dritten Präsidenten (Art. 30 Abs. 1 
B-VG.). Im Falle der Verhinderung des Präsiden
ten vertritt ihn der zweite beziehungsweise der 
dritte Präsident. 

(2) Nach den Präsidenten werden fünf Schrift
führer und drei Ordner gewählt. 

(3) Alle Wahlen gelten für die ganze Gesetz
gebungsperiode. 

(4) Die Präsidenten, die Schriftführer und die 
Ordner bilden das Büro des Nationalrates. 

§ 6. 

(1) pie Präsidenten und der Hauptausschuß, 
an Stelle des letzteren im Falle der Auflösung des 
Nationalrates gemäß Art. 29 Abs. 1 B-VG. der 
ständige Unterausschuß des Hauptausschusses, 
bleiben im Amte, bis der neugewählte National
rat die Präsidenten und den Hauptausschuß neu 
gewählt hat. . 

(2) Wenn die gewählten Präsidenten an der 
Ausübung ihres Amtes verhindert sind, führt das 
an Jahren älteste am Sitz des Nationalrates an
wesende Mitglied den Vorsitz, soweit es an der 
Ausübung seiner Funktionen nicht behindert ist 
und einer Partei angehört, die im Zeitpunkt der 
Verhinderung der Gewählten im Präsidium des 
Nationalrates vertreten war; dieses Mitglied hat 
den Nationalrat sofort einzuberufen und nach 
Eröffnung der Sitzung die Wahl der drei Vor
sitzenden, welche die Funktionen der verhinder
ten Präsidenten übernehmen, vornehmen ·zu 
lassen. 

(3) Wenn es dieser Pflicht binnen acht Tagen, 
vom Eintritt der Verhind~rung der gewählten 

Präsidenten an gerechnet, nicht nachkommt, 
gehen die vorher genarmten Rechte an das nächste 
jeweils älteste Mitglied über, bei dem die vor
stehend angeführten Voraussetzungen zutreffen. 

(4) Die so gewählten Vorsitzenden bleiben im 
Amt, bis die an der Ausübung ihrer Funktionen 
verhinderten gewählten Präsidenten ihr Amt 
wieder ausüben können. 

§ 7. 

(1) Der Präsident wacht darüber, daß die Würde 
und die Rechte des Nationalrates gewahrt. die 
dem Nationalrat obliegenden Aufgaben erfüllt 
und die Verhandlungen mit Vermeidung jedes 
unnötigen Aufschubes durchgeführt werden. 

(2) Er handhabt die Geschäftsordnung, achtet 
auf ihre Beobachtung und sorgt für die Aufrecht
erhaltung der Ruhe und Ordnung im Sitzungs
saale und in den anderen Räumen des Hauses. 

(3) Der Präsident eröffnet und schließt die 
Sitzungen, führt den Vorsitz, leitet die Verhand
lung, erteilt das Wort, stellt die Fragen zur Ab
stimmung und spricht deren Ergebnis aus. Er ist 
jederzeit, insbesondere im Falle einer Störung, 
berechtigt, die Sitzung zu unterbrechen und auch 
aufzuheben. Er läßt Ruhestörer von den Galerien 
entfernen und diese im äußersten Falle r~umen .. 

(4) Der Präsident legt dem Nationalrat die 
Berichte des Rechnungshofes sowie die Ersuchen 
von Behörden um Aufhebung der Immunität von 
Abgeordneten vor und führt die Zuweisungen 
an die zuständigen Ausschüsse durch. Ferner 
bringt er die Beschlüsse des Unvereinbarkeits
ausschusses und die auf Grund dieser Beschlüsse 
von ihm getroffenen Maßnahmen dem National
rat zur Kenntnis. 

(5) Dem Präsidenten obliegt die Vorsorge für 
den Stenographendienst und allfällige andere 
Aufnahmen von den Verhandlungen (Ton- und 
Bildaufnahmen). 

(6) Er hat das Recht der Eröffnung und Zu
teilung aller an den Nationalrat gelangenden 
Eingaben und ist der Vorstand und Leiter des 
Büros und der Vertreter des Nationalrates in 
allen Beziehun;;en nach außen. 

(7) Schriftliche Ausfertigungen, die vom 
Nationalrat ausgehen, sind von dem Präsidenten 
und einem Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 8. 

(1) Der Präsident genehmigt im Einvernehmen 
mit dem zweiten und dem dritten Präsidenten 
innerhalb des festgestellten Bundeshaushaltes die 
Ausgaben für den Nationalrat. 

(2) Er ernennt die Angestellten seiner Kanzlei. 
(3) Die Angestellten der Kanzlei des Präsiden

ten werden hinsichtlich ihrer Stellung, ihrer 
Pflichten und Rechte den Bundesangestellten 
gleichgehalten. 
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§ 9. 

(1) Die Schriftführer haben den Präsidenten bei 
der Erfüllung seiner Obliegenheiten,' insbesondere 
bei Verlesungen im Nationalrat und bei der E:-
mittlung der Ergebnisse der Abstimmungen zu 
unterstützen. Sie leiten auch die Stimmenzählung 
bei Wahlen im Nationalrat. 

(2) Wenn ein Schriftführer Mitglied von min
destens zwei Ausschüssen ist oder sein Amt 
bereits sechs Wochen gedauert hat, kann er die 
Stelle als Schriftführer niederlegen. 

§ 10. 

Die Ordner handhaben die Hausordnung unter 
der Leitung des Präsidenten. 

H. Allgemeine Rechte und Pflichten der 
Abgeordneten. 

§ 11. 

Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den 
Sitzungen des Nationalrates und der Ausschüsse, 
in die er gewählt ist, teilzunehmen. 

§ 12. 

(1) Urlaub his zu einem Monat erteilt der Prä
sident, für längere Zeit ohne Debatte der Natio
nalrat. 

(2) Außer dem Falle der Erteilung eines Urlau
bes kann die Abwesenheit vom Nationalrat nur 
durch Krankheit entschuldigt werden. 

§ 13. 

Abgeordnete der gleichen wahlwerbenden Par
tei haben das Recht, sich in einem Klub zusam
menzuschließen. Für die Anerkennung eines 
solchen Zusammenschlusses ist die Zahl von min
destens fünf Mitgliedern erforderlich. Abgeord
nete, die nicht der gleichen wahlwerb!,!nden Partei 

, angehören, können sich in einem Klub nur mit 
Zustimmung des Nationalrates zusaminen,' 
schließen. Die Ergebnisse der Konstituierung 
eines Klubs sind dem Präsidenten schriftlich mit
zuteilen. 

§ 14. 

IH. Gegenstände der Verhandlung. 

§ 15. 

Gegenstände der Verhandlung des National-
rates sind folgende Vorlagen: 

Anträge von Mitgliedern des Nationalrates; 
Vorlagen der Bundesregierung; , 
Gesetzesanträge des Bundesrates; 
Volksbegehren; 
Anträge von Ausschüssen; 
Einsprüche des Bunpesrates; 
Berichte des vom Nationalrat oder von Na

tionalrat und Bundesrat in internationale parla
mentarische Organisationen entsendeten Delega
tionen; 

Berichte der Bundesregierung und ihrer Mit
glieder; 

Berichte des Rechnungshofes und Bundes
abrechnungsabschlüsse; 

Berichte von Untersuchungsausschüssen; , 
Ersuchen von Behörden um Aufhebung der 

Immunität von Mitgliedern des Nationalrates; 
Anfragen und 
Bittschriften. 

§ 16. 

(1) GesetzesvorsChläge gelangen an den Natio
nalrat entweder als Anträge seiner Mitglieder 
oder als Vorlagen der Bundesregierung. Der Bun
desrat kann durch Vermittlung der Bundes
regierung Gesetzesanträge im Nationalrat stellen. 

(2) Jeder von 200.000 Sti~mberechtigten oder 
von je der Hälfte der Stimmberechtigten dreier 
Länder gestellte Antrag (Volksbegehren) ist von 
der Bundesregierung dem Nationalrat zur ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung vorzulegen. 
Das Volksbegehren muß in Form ,eines Gesetz
entwurfes gestellt werden. (Art. 41 B-VG.) 

(3) Der Rechnungshof legt den Bundesrech
nungsabschluß dem Nationalrat vor Art. 121 
Abs. 2 B-VG.). Er erstattet ferner dem National
rat über seine Tätigkeit jährlich spätestens bis zur 
ersten Sitz,ung der Herbsttagung Bericht. über
dies kann der Rechnungshof über einzelne Wahr
nehmungen jederzeit unter allfälliger Antrag
steIlung an den Nationalrat berichten. (Art. 126 d 
Abs. 1 B-VG.) 

(1) Die Präsidenten und die Obmänner der § 17. 
Klubs bilden die Präsidialkonferenz. Diese ist (1) Bei Feststellung der Tagesordnung des 
ein beratendes Organ. , Nationalrates haben erstens Volksbegehren t1.Ud 

(2) Die Obmänner der Klubs können sich fall- zweitens Vorlagen der Bundesregierung Jen 
weise vertreten lassen. Vorrang vor allen übrigen Gegenständen, soweit 

(3) Die Präsidialkonferenz unterstützt den Prä- deren Verhandlung noch nicht im Zuge ist. 
sidenten bei der Durchführung des Arbeitsplan'eo. (2) Volksbegehren und Vorlagen der Bundes
Sie erstattet insbesondere Vorschläge bezüglich. regierung bedürfen keiner Unterstützung und 
der Festlegung d$!r Tagesordnung' und der können ohne Vorberatung nicht abgelehnt wer
Sitzungszeiten des Nationalrates sowie hinsicht- den. Die Vorberatung eines Volksbegehrens hat 
lich der Zuweisung von Vorlagen an die Aus- innerhalb eines Monates nach Zuweisung an den 
schüsse. ~ Ausschuß zu beginnen. 
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(3) Weichen Ausschußanträge über solche Vor
lagen von diesen im ganzen oder in einzelnen 
Teilen ab, so 'kommen im Falle der Ablehnung 
dieser' Abweichungen diese Vorlagen noch in ihrer 
ursprünglichen Fassung zur Abstimmung. 

(4) Die Bundesregierung kann ihre Vorlagen 
jederzeit abändern oder zurüchiehen. 

§ 18. 

(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, selbständige 
Anträge zu s.tellen. 

(2) Der Antrag muß mit der Formel versehen 
sein: "Der Nationalrat wolle beschließen" und 
hat den Wortlaut des nach dem Antrage vom 
Nationalrat zu fassenden Beschlusses zu enthal
ten. Er ist dem Präsidenten schriftlich, mit der 
eigenhändigen Unterschrift des Antragstellers 
versehen, zu übergeben .. 

. (3) Außerdem ist jedem selbständigen Antrage 
der förmliche Antrag wegen der Art der Vor
beratung beizufügen. 

(4) Jeder Antrag muß mit Einrechnung des 
Antragstellers von mindestens acht Abgeordneten 
unterstützt sein. 

(5) Die Unterstützung erfolgt durch das Bei
setzen der eigenhändigen Unterschrift oder auf 
die vom Präsidenten im Nationalrat gesteHte 
Frage durch Erheben von den' Sitzen. 

§ 19. 

(1) Jeder Ausschuß hat das Recht, selbständige 
Anträge auf Erlassung von Gesetzen oder Fassung 
von Beschlüssen zu stellen; die mit dem dem Aus
schusse. zur Vorberatung zugewiesenen Gegen
stande in inhaltlichem Zusammenhang stehen. 

(2) Der Nationalrat beschließt, ob über einen 
solchen Antrag unmittelbar in die zweite Lesung 
einzugehen ist oder ob er einem anderen Aus
schusse zur neuerlichen Vorberatung zugewiesen 
werden soll. 

§ 20. 

(1) Jeder selbständige Antrag eines Ausschusses 
wird in Druck gelegt und an die Mitglieder des 
Nationalrates verteilt. 

§ 21. 

(1) Selbständige Anträge, nach welchen eine 
über den Bundesvoranschlag hinausgehende finan
zielle Belastung des Bundes eintreten würde, 
müssen zugleich Vorschläge darüber enthalten, 

'wie der Mehraufwand zu decken ist. 
(2) Der Ausschuß, dem ein solcher Antrag zur 

Vorberatung zugewiesen worden ist, hat zu 
prüfen, ob der Bedeckungsvorschlag als zuläng
lich anzusehen ist. Trägt der Ausschuß in dieser 
Hinsicht Bedenken, so hat er eine gutächtliche 
Ä.ußerung des Finanz- und Budgetausschusses 
einzuholen. Lautet diese verneinend und beharrt 
der Ausschuß, dem die Vorlage zur Vorberatung 
zugewiesen ist, dennoch auf ihrer weiteren Be
handlung, so ist dem Nationalrat gleichzeitig mit 
dem vom Ausschuß erstatteten Bericht die gut
ächtliche Ä.ußerung des Finanz- und Budget
ausschusses vorzulegen; schließt sich der Ausschuß 
dem Gutachten des Finanz- und Budgetausschus
ses an, so stellt der Präsident des Nationalrates 
den Antrag als zur weiteren parlamentarischen 
Verhandlung ungeeignet dem Antragsteller zu
rück. 

(3) Werden Anträge, welche eine 'über den Bun
desvoranschlag hinausgehende finanzielle ße
lastung des Bundes vprsehen oder bewirken, von 
einem Ausschuß gestellt, so ist der Ausschuß
bericht vom Präsidenten vor Behandlung im 
Nationalrat dem Finanz- und Budgetausschuß 
mit dem Auftrage zuzuweisen, eine gutächtliche 
Ä.ußerung abzugeben. Der Präsident hat zuglelch 
eine Frist festzustellen, innerhalb welcher diese 
Ä.ußerung zu erstatten ist. 

(4) Der Bericht des Ausschusses und die 
Ä.ußerung des Finan,z- und Budgetausschusses 
gelangen im Nationalrat unter einem zur Ver
handlung. 

IV. Vorbetatung der Verhandlungsgegenstände. 

§ 22. 

(lYDer Nationalrat wählt aus seiner Mitte nach 
dem Grundsatz der Verhältniswahl den Haupt
ausschuß (Art; 55 B-VG.). 

(2) Er ist, abgesehen von den ihm in diesem Bun
desgesetz zugewiesenen Befugnissen, das Organ 

(2) Alle selbständigen Anträge von Abgeord- des Nationalrates, durch welches dieser an der 
neteti werden, wenn sie gehörig unterstützt 5ind, Vollziehung des Bundes mitwirkt. In dieser 
sofort nach ihrer Einbringung in Abschrift an die Funktion hat er insbesondere an der Bestellung 
Mitglieder des Nationalrates verteilt. Sie gelten des Präsidenten und des Vizepräsidenten des 
als Bestandteile der Verhandlungen in den öffent~ Rechnungshofes (Art. 122 B-VG.), ferner gemäß 
lichen Sitzungen des Nationalrates (Art. 33 Art. 54 B-VG.' an der Festsetzung der Eisen
B-VG.). Jedem Antrag sind mindestens vier Ab- bahntarife, Post-, Telegraphen- und Fernsprech
schriften beizulegen. gebühren und Preise der Monopolgegenstände 

(3) Bevor der Antrag eines Abgeordneten oder sowie der' Bezüge der in Betrieben des Bundes 
eines Ausschusses zur zweiten Lesung gelangt ist, ständig beschäftigten Personen nach Maßgabe des 
kann er vom Antragsteller zurückgezogen wer- diese Angelegenheit regelnden Bundesverfassungs
den. I gesetzes mitzuwirke? Auch bedürfen, soweit dies 
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durch Bundesgesetz festgesetzt ist, bestimmte 
Verordnungen der Bundesregierung des Einver
neh~ens mit dem Hauptausschuß (Art. 55 Abs. 1 
B-VG.). 

(3) Die Verhandlungen des Hauptausschusses 
sind geheim und, insoweit er nicht anders 
beschließt, vertraulich. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten nicht 
für die Verhandlungen über die Festsetzung det 
Eisenbahntarife, Post-, Telegraphen- und Fern
sprechgebühren und Preise der: Monopolgegen
stände sowie der Bezüge der in Betrieben des 
Bundes ständig beschäftigten Personen (Art. 54 
B-VG.). 

(5) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten ferner 
nicht für die Verhandlungen ,über das Einver
nehmen bezüglich der Erlassungvon Verord
nungen (Art. 55 Abs. 1 B-VG.) sowie über die 
auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen erstat
teten Berichte. 

(6) Es kann mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werden, daß Verhandlungen des Hauptausschus
ses, die unter die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 
fallen, ganz oder zum Teil geheim und vertrau
lich geführt werden. 

(7) Auf Verhandlungen des Hauptausschusses, 
die unter die Bestimmungen der Abs. 4 'und 5 
fallen, findet § 27 Abs. 7 Anwendung. 

§ 23. 

(1) Die Zahl der Mitglieder des Hauptaus
schusses wird durch Beschluß des Nationalrates 
festgesetzt. 

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahllisten 
(Wahlvorschlägen), die bei dem Präsidenten ein
zureichen sind. 

(3) Von jeder Liste werden so viele Abgeord
nete Mitglieder des Hauptausschusses, als dem 
Verhältnis der Zahlen der Abgeordneten ent
spricht, die die einzelnen Listen unterzeichnet 
haben. Jeder Abgeordnete darf nur eine Li,;te 
unterzeichnen. Für die Wahl ist zunächst die 
Reihenfolge des Wahlvorschlages entscheidend. 

(4) Die Berechnung der auf die Listen ent
fallenden Anzahl von Mitgliedern erfolgt nach 
den Bestimmungen des § 97 der Nationalrats
Wahlordnung 1959, BGBL Nr. 71. 
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des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
vorgesehenen Befugnisse obliegen. Die Wahl 
erfolgt nach dem Grundsatz der Verhältniswahl; 
bei Bedachtnahme auf diesem Grundsatz muß 
jedoch dem Unterausschuß mindestens ein Mit
glied jeder im Hauptausschuß vertretenen Partei 
angehören. (Art. 55 Abs. 2 B-VG.) 

(2) Für jedes Mitglied des ständigen Unter,aus
schusses ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des ständigen 
Unterausschusses behalten ihre Mandate so lange, 
bis der Hauptausschuß des Nationalrates andere 
Mitglieder und Ersatzmitglieder in den ständi::;cn 
Unterausschuß gewählt hat. 

§ 25. 

(1) Zur Vorberatung der Verhandlungsgegen
stände werden Ausschüsse gewählt. Der National
rat setzt die Zahl der Mitglieder und Ersatzmir.
glieder jedes zu wählenden Ausschusses fest. Die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder werden auf die 
parlamentarischen Klubs oder Verbände von Klubs 
im Verhältnis der Zahl der ihnen angehörigen 
Abgeordneten verteilt; der Nationalrat stellt 
zugleich mit der Zahl der Mitglieder und Ersatz
mitglieder eines zu wählenden Ausschusses fest, 
auf wie viele Abgeordnete eines Klubs (eines 
Verbandes) ein Mitglied und ein Ersatzmitglied 
entfällt (Verhältniszahl). Die Klubs (Verbände) 
machen elie auf sie entfallenden Ausschuß- und 
Ersatzmitglieder dem Präsidenten namhaft; d~ese 
gelten damit als gewählt. Sobald beim Präsiden· 
ten angemeldete Veränderungen im Stärkever
hältnis von Klubs (Verbänden) es erheischen, hat 
der Nationalrat die Anzahl der Mitglieder und 
die Verhältniszahl neu festzusetzen und eine Neu
wahl der bestehenden Ausschüsse durchzuführen. 
Die Verhandlungen der Ausschüsse erfahren 
durch eine solche Neuwahl keine Unterbrechung. 

(2) Ist ein Ausschußmitglied verhindert, so wird 
es durch ein gewähltes Ersatzmitglied desselben 
Klubs (desselben Verbandes) vertreten. 

(3) Für die Dauer einer Sitzun~ kann ein ver· 
hindertes Ausschußmitglied statt durch ein Er
satzmitglied auch durch einen anderen Abgeord
neten desselben Klubs nach schriftlicher Meldung 
beim Obmann des Ausschusses vertreten werden. (5) Die anderen in' der Liste vorgeschlagenen 

Abgeordneten, gelten als Ersatzmänner für die 
Ausschußmitglieder dieser Liste. Im Falle der Ver- § 26. 
hinderung eines Ausschußmitgliedes tritt der (1) Ein Ausschuß kann zur Vorbehandlung 
Ersatzmann ein, den die Abgeordneten, welche eines ihm zugewiesenen bestimmten Gege~stan
die Liste, ein~ereicht haben, dem Präsidenten des, und zur Berichterstattung hierüber an ihn 
schriftlich bezeichnen. einen Unterausschuß einsetzen. Dem Unteraus-

(6) Der Hauptausschuß wählt aus seiner Mitte schuß kommt nur beratender Charakter zu. Die 
einen Obmann und zwei Stellvertreter. Beratungen der Unterausschüsse sind, soweit sie 

nicht anderes beschließen, vertraulich. 
§ 24. 

(2) Dem Unterausschuß kann zur Beratung und 
(1) Der Hauptausschuß wählt aus seiner Mitte Berichterstattung vom Ausschuß eine Frist gesetzt 

einen ständigen Unterausschuß, dem die im Bun- werden. . 

" 
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(3) Für die Tätigkeit der Unterausschüsse gelten 
im übrigen sinngemäß die Bestimmungen des 
§ 32 Abs. 1 und 2. 

.§ 27. 

(1) Zur Konstituierung wird der Ausschuß von 
dem Präsidenten des Nationalrates einberufen. 

(2) Jeder Ausschuß wählt einen Obmann und 
so viele Obmannstellvertreter und Schriftführer, 
als für notwendig erachtet werden. 

(3) Bis zur Wahl des Obmannes führt der Prä
sident des Nationalrates den Vorsitz. Im Falle der 
Verhinderung des Präsidenten vertritt ihn der 
zweite, beziehungsweise der dritte Präsident. 

(4) Der Obmann beruft den Ausschuß zu seinen 
Sitzungen ein; er eröffnet und schließt die Sitzun
gen, handhabt die Geschäftsordnung und achtet 
auf deren Beobachtung; er sorgt für die Aufrecht
erhaltung der Ruhe und Ordnung während der 
Sitzung und ist auch berechtigt, die Sitzung zu 
unterbrechen. 

(5) Es steht den Ausschüssen frei, andere Abge
ordnete' zur Teilnahme an den Sitzungen mit 
beratender Stimme beizuziehen. 

(6) Bei den Verhandlungen der Ausschüsse mit 
Ausnahme des Hauptausschusses dürfen alle Mit
glieder des Nationalrates als Zuhörer anwesend 
seIn. Der Präsident des Nationalrates i~t berech
tigt, sofern er nicht Mitglied des Ausschusses ist, 
den Verhandlungen mit beratender Stimme bei
zuwohnen. 

(7) Ein Ausschuß kann jedoch Sitzungen mit 
Ausschluß der Abgeordneten, die nicht Mitglieder 
sind, abhalten, wenn dies mit einfacher Mehrheit 
beschlossen wird. 

§ 28. 

(1) über die Sitzungen der Ausschüsse werden 
Verhandlungsschriften geführt, die, vom Obmann 
und einem Schriftführer gefertigt, der Kanzlei de~ 
Präsidenten übergeben werden. Der Ausschuß 
kann beschließen, daß die Protokollführung 
durch einen Angestellten der Kanzlei des Präsi
denten des Nationalrates besorgt wird. 

(2) In diesen Verhandlungsschriften sind die 
Namen aller anwesenden Mitglieder zu 'verzeich
nen und die allfälligen. Entschuldigungsgründe 
abwesender Mitglieder anzuführen. 

(3t Die Verhandlungsschriften enthalten alle im 
Verlaufe der Sitzung gestellten Anträge, die· Art 
ihrer Erledigung, die gefaßten Beschlüsse und, 
wenn dies der Ausschuß beschließt, auch eine aus
zugsweise Darstellung der Verhandlungen. 

(4) ,Eine Verhandlung~schrift 'gilt als genehmigt, 
wenn gegen ihre Fassung bis zur nächsten Sitzung 
des Ausschusses keine Einwendung'erhoben 
wurde. / 

§2,9. 

(1) Die Ausschüsse können die Veröffentlichung 
ihrer Verhandlungsschriften beschließen. Die Ver
öffentlichung wird in diesem Falle durch den Prä
sidenten des Nationalrates veranlaßt. 

(2) Sie können jedoch auch beschließen, daß 
und inwieweit ihre Verhandlungen und die von 
ihnen gefaihen Beschlüsse vertraulich sind. 

(3) Die Verhandlungen des Hauptausschusses 
sind, soweit er nicht anders beschließt, vertrau
lich (§ 22 Abs. 3). 

§ 30. 

(1) Jedes Ausschußmitglied ist verpflichtet, an 
den Sitzungen und Arbeiten des J\usschusses teil
zunehmen. 

(2) Das Ausschußmandat erlischt, wenn ein Aus
sChuß- oder ein Ersatzmitglied es zurücklegt, 
wenn das Mitglied dem Klub (Verband), der es 
namhaft gemacht hat, nicht mehr angehört, wenn 
der Klub (Verband) ein anderes Mitglied an seiner 
Stelle namhaft gemacht hat, endlich wenn im 
Sinne des § 25 dieses Bundesgesetzes eine allge
meine Neuwahl des Ausschusses durchgeführt 
worde,n ist. 

(3) Der Obmann des Ausschusses hat von dem 
Erlöschen eines Mandates dem Präsidenten des 
Nationalrates Mitteilung zu machen. Der Prä
sident veranlaßt die Wahl eines neuen Ausschuß
oder Ersatzmitgliedes. 

§ 31. 

Die Mitglieder der Bundesregierung sowie die 
von ihnen entsendeten Vertreter sind. berechti~t.... 
an allen Beratungen des Nationalrates sowie der 
Ausschüsse teilzunehmen, jedoch an solchen Be
ratungen des Hauptausschusses des Nationalrates, 
die nach den Bestimmungen 'dieses Bundesgesetzes 
grundsätzlich nicht öffentlich sind, nur auf beson-
dere Einladung. Sie müssen auf ihr Verlangen 
jedesmal gehört werden.' Der Nationalrat sowit! 
die Ausschüsse können die Anwesenheit der Mit
glieder der Bundesregierung verlangen. (Art. 75 
B-VG.) 

§ 32 

(1) Die Ausschüsse haben das Recht, durch den 
Präsidenten, des Nationalrat~s die Mitglieder der 
Regierung um die Einleitung von Erhebungen zu 
ersuchen. Ebenso steht ihnen das Recht zu, durch 
den Präsidenten Sachverständige oder Zeugen zur 
mündlichen Vernehmung vorladen oder zur Ab
gabe eines schriftlichen Gutachtens oder Zeug
nisses auffordern zu lassen. 

(2) Leistet ein Sachverständiger oder Zeuge der 
Ladung. nicht Folge, so ist seine Vorführung 
durch die politIsche Behörde im Auftrag des Pri
sidenten zu veranlassen. 
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§ 33. 

(1) Der Nationalrat kann durch BeschluG 
U n tersuchungsa usschüsse einsetzen. 

(2) Die Gerichte und alle anderen Behörden 
sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse 
um Beweiserhebungen Folge zu leisten; alle öffent
lichen Ämter haben auf Verlangen ihre Akten 
vorzulegen ,(Art. 53' B-VG.). 

(3) Im Verfahren der Untersuchungsausschüsse 
werden die Bestimmungen der Strafprozeßord
nung sinngemäß angewendet. Im übrigen gelten 
die sonst für die Ausschüsse bestehenden Bestim
mungen. 

§ 34. 

(1) Jeder Ausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ;st. 

(2) Die Anwesenheit der zur Beschlußfähigkeit 
erforderlichen Anzahl der Mitglieder ist nur bei 
Abstimmungen und Wahlen notwendig. 

(3) Auf Vorschlag des Obmannes kann ein Aus
schuß für einzelne seiner Verhandlungen sowohl 
für die Generaldebatte als auch für jeden Ab
schnitt der Spezialdebatte mit Zweidrittelmehr
heit der anwesenden Mitglieder beschließen, daß 
die Redezeit eines jeden Redners mit Ausnahme 
des Berichterstatters, der Mitglieder der Bundes
regierung und ihrer Vertreter ein bestimmtes 
Ausmaß nicht überschreiten dürfe. In keinem 
~alle darf jedoch die Redezeit auf weniger als 
eine Viertelstunde herabgesetzt werden. 

(4) Für den Schluß der Debatte, die tatsächlichen 
Berichtigungen, die Debatte und Abstimmung 
über förmliche Anträge, die Reihenfolge der Ab
stimmungen und den Ruf zur Sache und zur Ord
nung finden die Bestimmungen der §§ 48 erster 
und letzter Absatz, 49, 52, 63, 83 bis 85 sinn
gemäße Anwendu~g. Nach Schluß der Debatte 
kommen jedoch die eingezeichneten Redner noch 
zum Wort. 

(5) Eine namentliche Abstimmung wird auf An
ordnung des Obmannes oder auf das Verlangen 
von einem Fünftel der vom Nationalrat fest
gesetzten Anzahl der Ausschußmitglieder vor· 
genommen. 

(6) Jeder Beschluß wird mit Stimmenmehrheit 
der anwesenden Ausschußmitglieder gefaßt. Der 
Vorsitzende übt sein Stimmrecht gleich den :m
deren Mitgliedern aus. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. Diese Bestimmun[!en 
sind auch für die in den Ausschüssen vorzuneh
menden Wahlen anzuwenden. 

(7) Der Ausschuß kann, solange der Bericht 
an den Nationalrat nicht erstattet ist, seine Be
schlüsse jederzeit abändern. Die Stimmenzahl, 
mit der ein Beschluß geändert werden soll, darf 
nicht geringer sein, als die war, mit welcher der 
abzuändernde Beschluß gefaßt wurde. Ist die 
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Stimmenzahl, mit welcher der frühere Beschluß 
gefaßt war, nicht mehr festzustellen, so ist zur 
Abänderun,g des Beschlusses Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Mitglieder nötig. 

(s) Sobald der Bericht an den Nationalrat er
stattet ist, kann er nur mit dessen Zustimmung 
zurückgenommen werden. 

(9) Der Ausschuß wählt 'am Beginn der Ver
handlun,gen einen Berichterstatter für den Aus
schuß und am Schluß der Verhandlungen einen 
Berichterstatter für den Nationalrat, welch letz
terer das Ergebnis der Beratung in einem Berichte 
zusammenfaßt und die Beschlüsse der Mehrheit 
des Ausschusses im Nationalrat zu vertreten hat. 
Auch wenn die Mehrheit einen dem Ausschuß 
zur Vorberatung zugewiesenen Antrag ablehnt, 
ist ein Bericht an den Nationalrat zu erstatten. 
Nimmt der Nationalrat diesen Bericht nicht zur 
Kenntnis, gilt der' Antrag als an den Ausschug 
rückverwiesen. 

(10) Wenn eine Minderheit des Ausschusses von 
wenigstens drei Mitgliedern ein abgesondertes 
Gutachten abgeben will, s6 hat sie das Recht, 
einen besonderen schriftlichen Bericht zu er
statten. 

(11) Ein solcher Minderheitsbericht muß je-, 
doch dem Präsidenten rechtzeitig überg~ben wer
den, so daß er gleichzeitig mit dem Hauptberichte 
des Ausschusses in Druck gelegt werden kann. 

(12) Die mündliche Berichterstattung eines Min
derheitsberichterstatters im Nationalrat ist un
zulässig. 

§ 35. 

Sollte das Gutachten des Ausschusses in der 
Hauptsache vo~ einer Vorfrage abhängen, die auf 
verschiedene Art entschieden werden kann, so 
ist es dem Ausschuß gestattet, dem Nationalrat 
einen Antrag auf Entscheidung dieser Vorfrage 
vorzulegen und erst nach deren Erledigung mit 
der weiteren Beratung vorzugehen. 

V. Sitzungen des Nationalrates. 

§ 36. 

(1) Die Sitzungen des Nationalrates sind öffem
lich. 

(2) Die öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn 
es vom Vorsitzenden öder einem Fünftel der 
anwesenden Mitglieder verlangt und vom Na
tionalrat nach Entfernung der Zuhörer beschlos
sen wird. (Art. 32 B-VG.) 

(3) über eine mit Ausschluß der öffentlichkeit 
abgehaltene Sitzung wird ein Protokoll verfaßt 
und in dieser Sitzung vorgelesen und genehmigt. 
Ob es veröffentlicht wird, hängt von dem noch 
während des Ausschlusses der öffentlichkeit zu 
fassenden Beschlusse des Nationalrates ab. 
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§ 37 .. 

(1) Die Anwesenheit der zu einem Beschlussl: 
des Nationalrates notwendigen Anzahl von Mit
gliedern ist nur bei Abstimmungen und Wahlen 
erforderlich. 

(2) Kann eine Abstimmung oder eine Wahl 
wegen Beschlußunfähigkeit nicht vorgenommen 
werden, so schließt der Präsident die Sitzung ader 
unterbricht sie auf bestimmte Zeit. 

§ 38. 

(1) Der Präsident eröffnet die Sitzung zur an
beraumten Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden. Sodann macht er aus dem Ein
lauf die ihm notwendig erscheinenden Mittei
lungen. Ein Verzeichnis der in der Sitzung ein
gebrachten Anträge und Anfragen sowie der ein
gelangten Anfragebeantwortungen gelangt in den 
stenographischen Berichten zum Abdruck. 

(2) Mitteilungen des Präsidenten können auch 
im Laufe oder. am Schlusse der Sitzung vor
gebracht werden. 

(3) Der Präsident verkündet den übergang zur 
Tagesordnung. 

(4) Am Beg,inn der Sitzung kann der Präsident 
eine Umstellung der Gegenstände der Tagesord
nung vqrnehmen. Wird Einspruch erhoben, so 
entscheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

(5) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf den 
Antrag eines Abgeordneten kann der National
rat mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit
glieder am Beginn der Sitzung beschließen, daß 
ein Verhandlungsgegenstand von der Tagesord
nung abgesetzt oder diß ein nicht auf der Tages
ordnung stehender Gegenstand in Verhandlung 
genommen werd~. 

§ 39. 

(1) Der Präsident verkündet am Schlusse jeder 
Sitzung Tag, Stunde und Tagesordnung der näch
sten Sitzung. Wird eine Einwendung erhoben 
oder ein Gegenantrag gestellt, so entscheidet der 
Nationalrat. über alle in einem solchen Falle er
hobenen Einwendungen und Gegenanträge findet 
nur eine Debatte statt; in der der Präsident die 
Redezeit bis auf fünf Minuten heschränken kann. 
Werden die Gegenanträge abgelehnt, so bleibt es 
bei dem Vorschlag des Präsidenten. 

(2) Wahlen aus dem Nationalrat auf die Tages
ordnung zu stellen, ist der Präsident aus eigenem 
berechtigt. 

(3) Nach der wegen Beschlußunfähigkeit er
folgten Schließung einer Sitzung, ferner nach 
einer Vertagung des Nationalrates (§. 40) oder 
nach einer längeren Unterbrechung der Sitzungen 
des Nationalrates bestimmt der Präsident Tag, 
Stunde und Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
Die Verlautbarung darüber geschieht durch An
schlag im Gebäude des Nationalrates, nach einer 

Vertagung oder einer Unterbrechung der Sit
zungen außerdem im schriftlichen Wege an die 
einzelnen Abgeordneten. 

(4) Gegen diese Tagesordnung können nur so
gleich nach Eröffnung der Sitzung Einwendungen 
erhoben oder Gegenanträge gestellt werden. Ist 
dies der Fall, so sind die Bestimmungen des ersten 
Absatzes anzuwenden. 

§ 40. 

(1) Der Bundespräsident beruft den National
rat in jedem Jahr zu zwei ordentlichen Tagungen 
ein, und zwar zu einer Frühjahrstagung und zu 
einer Herbsttagung. Die Frühjahrstagung, deren 
Dauer mindestens zwei Monate beträgt, soll nicht 
länger als bis zum 15. Juni währen, die Herbst
tagung, deren Dauer mindestens vier Monate be
trägt, nicht vor dem 15. Oktober beginnen. 

(2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat 
auch zu außerordentlichen Tagungen einberufen. 
Wenn es die Bundesregierung oder mindestens ein 
Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder der 
Bundesrat verlangt, ist der Bundespräsident ver
pflichtet, den Nationalrat binnen zwei Wochen 
zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen. 
Zur Einberufung einer außerordentlichen Tagung 
auf Antrag von Mitgliedern des Nationalrates 
oder auf Antrag des Bundesrates ist ein Vorschlag 
der Bundesregierung nicht erforderlich. 

(3) per Bundespräsident erklärt die Tagungen 
des Nationalrates auf Grund Beschlusses des Na
tionalrates für beendet. 

(4) Bei Eröffnung einer neueri Tagung des Na
tionalrates innerhalb der gleichen Gesetzgebungs
periode werden die Arbeiten nach dem Stand 
fortgesetzt, in dem sie sich bei der Beendigung 
der letzten Tagung befunden haben. Bei Beendi
gung einer Tagung können einzelne Ausschüsse 
vom Nationalrat beauftragt werden, ihre Ar
beiten fortzusetzen. 

(5) Innerhalb einer Tagung beruft und schließt 
die einzelnen Sitzungen des Nationalrates sein 
Präsident. Dieser ist verpflichtet, innerhalb einer 
Tagung eine Sitzung spätestens binnen fünf Tagen 
einzuberufen, wenn dies wenigstens ein Viertel 
der Mitglieder des Nationalrates oder die Bundes-
regierung verlangt. (Art. 28 B-VG.) . 

VI. Geschäftsbehandlung in den Sitzungen des 
Nationalrates. 

§ 41. 

(1) Eine Regierungsvorlage wird nur dann in 
erste Lesung genommen, wenn dies vom Natio
nalrate beschlossen wird. Ein darauf abzielender 
Antrag muß spätestens am Beginn der nächsten 
Sitzung, nachdem die Vorlage verteilt worden 
ist, gestellt werden, und zwar vor Eingang in 
die Tagesordnung dieser Sitzung. 
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(2) Der selbständige Antrag eines Mitgliedes 
wird auf dessen Verlangen in erste Lesung ge
nomm:en. Bei der ersten Lesung eines solchen 
Antrages erhält der Antragsteller, bei mehreren 
Antragstellern nur der von ihnen bezeichnete das 
WOrt zur Begründung. 

(3) Die Debatte bei der ersten Lesung hat sich 
auf die Besprechung der allgemeinen Grundsätze 
der Vorlage oder des Antrages zu beschränken. 

(4) Anträge dürfen bei dieser Debatte nur dar
über gestellt werden, ob die Vorlage oder der 
Antrag einem schon bestehenden oder einem erst 
zu wählenden Ausschusse zugewiesen werden soll. 
Wird kein derartiger Antrag gestellt oder hat eine 
erste Lesung nicht stattgefunden, so hat der Prä
sident in der nächsten Sitzung die Zuweisung zu 
verfügen. 

(5) Selbständige Anträge von Ausschüssen wer
den nach § 19 Abs .. 2 behandelt. 

§ 42. 

Jederzeit, auch während der Verhandlung über 
einen Gegenstand im Ausschuß, kann der Natio
nalrat auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag eines Abgeordneten dem Ausschusse eine 
Frist zur Bericht"erstattung stellen. Der Vorschlag 
oder Antrag wird vom Präsidenten dem Hause 
vor Eingang in die Tagesordnung der Sitzung 
bekanntgegeben. Der Präsident bestimmt, in wel
chem Zeitpunkt während der Sitzung des Natio
nalrates über einen solchen Vorschlag oder" An
trag abzustimmen ist. 

§ 43. 

(1) Sobald der Bericht vom Ausschusse fest
gestellt und, vom Obmann und dem Bericht
~rstatter unterfertigt, dem Präsidenten des Natio
nalrates übergeben ist, 'verfügt dieser die Druck
legung und die Verteilung an die Mitglieder des 
Nationalrates. 

(2) Die zweite Lesung darf in der Regel nicht 
vor Ablauf von 24 Stunden nach erfolgter Ver
teilung des Berichtes stattfinden. " 

(3) Nach Ablauf einer dem Ausschusse zur Be
richterstattung gestellten Frist hat die zweite 
Lesung in der dem Fristablauf nachfolgenden 
Sitzung selbst dann zu beginnen, wenn ein schrift
licher Ausschußbericht nicht vorliegt. 

(4) Sollte der Ausschuß auch nicht in der Lage 
sein, mündlich Bericht zu erstatten, so bestimmt 
der Präsident den Berichterstatter. 

(5) Nur auf Grund eines Vorschlages des Prä
sidenten und des darüber mit Zweidrittelmehr
heit gefaßten Beschlusses des Nationalrates kann 
von der Drucklegung des Ausschußberichtes oder 
von der 24stündigen Frist abgesehen werden. 
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§ 44. 

(1) Die zweite Lesung besteht aus der General
debatte (der allgemeinen Beratung über die Vor
lage als Ganzes) und der Spezialdebatte (den Ein
zelberatungen und den Abstimmungen über die 
Teile der Vorlage). 

(2) Auf Antrag d~s Berichterstatters können 
Generaldebatte und Spezialdebatte unter einem 
abgeführt werden. Wird ein Widerspruch er-' 
hoben, entsclreidet der Nationalrat. 

§ 45. 

(1) Di~ Generaldebatte wird vom Bericht
erstatter eröffnet. 

(2) Am Schlusse der Generaldebatte wird dar
über abgestimmt, ob der Nationalrat in die Spe
zialdebatte eingehe. 

(3) Wird aJber ein Antrag auf einfachen oder 
begründeten übergang zur Tagesordnung gestellt, 
so muß zuerst über diesen Antrag abgestimmt 
werden. 

(4) Liegen mehrere Gesamtanträge 'vor, so be
schließt der Nationalrat, welcher derselben der 
Spezialdebatte zugrunde zu legen sei. . 

(5) Wird das Eingehen in die Spezialdebatte . 
abgelehnt, so ist die Vorlage verworfen. 

(6) Während der Generaldebatte kann der An
trag auf Vertagung, auf Rückverweisung an den 
Ausschuß oder auf Zuweisung an einen anderen 
Ausschuß gestellt werden. Die Beschlußfassung 
über solche Anträge erfolgt, sobald der Antrag 
von acht Mitgliedern einschließlich' des Antrag
stellers unterstützt ist, am Schlusse der General
debatte. 

§ 46. 

(1) Der Generaldebatte folgt unmittelbar die 
Spezialdebatte. 

(2) Der Präsident bestimmt, welche Teile der 
Vorlage bei der Spezialdebatte für sich oder ver
eint zur Beratung und Beschlußfassung kom~en. 
Hiebei hat er den Grundsatz zu beobachten, daß 
die Vereinigung von Teilen nur in einer die 
übersichtlichkeit der Beratung fördernden Weise 
erfolge. Wird eine Einwendung erhoben, so ent
scheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Mitgliede des Nationalrates zu jedem 
einzelnen Teile, sobald die Debatte über ihn er
öffnet ist, gestellt werden. und sind, wenn sie 
von mindestens acht Mitgliedern einschließlich des 
Antragstellers unterstützt werden, in die Ver
handlung einzubeziehen. 

(4) Diese Anträge müssen dem Präsidenten 
schriftlich überreicht werden. Die Unterstützung 
erfolgt, wenn die Anträge nicht von, acht Mit
gliedern unterfertigt sind, auf die Unterstützungs
frage des Präsidenten durch Erheben von den 
Sitzen. 
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(5) Dem Nationalrat steht das Recht' zu, jeden (3) Eine Erwiderung auf eine tatsächliche Be-
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen richtigung ist nur dann zulässig, wenn es sich 
und bis auf weiteren Bericht die Verhandlung um eine persönliche Angelegenheit des sich mel
abzubrechen. den den Abgeordneten handelt. Sie darf fünf Mi-

(6) Ablehnende Anträge sind unzulässig. Der nuten nicht überschreiten. 
Nationalrat kann jedoch nach Schluß jedes Teiles (4) Ausnahmsweise kann, der Präsident nach 
der Spezial debatte beschließen, die Verhandlung eigenem Ermessen einem Redner auf dessen Er
zu vertagen oder den Gegenstand nochmals an suchen die für eine tatsächliche Berichtigung oder 
den Ausschuß zu verweisen oder über ihn mit I die Erwiderung darauf eingeräumte Redezeit er
oder ohne Begründung zur Tagesordnung über- strecken. 
zugehen. 

§ 47. 

Wird am Schlusse der General- oder in der Spe
zialdebatte Rückverweisung an den Ausschuß be
schlossen, so kann der Nationalrat auf den Vor
schlag des Präsidenten oder den Antrag eines 
Mitgliedes dem Ausschusse zur neuerlichen Be
richterstattung eine Frist stellen, nach deren Ab
lauf die Verhandlung im Nationalrat fortgesetzt 
wird, auch, wenn ein Ausschußbericht nicht vor
liegen sollte oder nicht erstattet werden kann. 

§ 48. 

(1) Der Antrag auf Schluß der Debatte kann, 
,nachdem wenigstens zwei Redner gesprochen 
haben, jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung 
eines Redners, gestellt werden und ist vom Prä
sidenten ohne Unterstützungsfrage zur Abstim
mung zu bringen. 

(2) Spricht sich die Mehrheit für den Schluß 
,der Debatteaus, so können die für und die gegen 
die Vorlage eingeschriebenen Redner ie einet?
Redner aus ihrer Mitte wählen. 

§ 50. 

(1) Nachdem das Gesetz in zweiter Lesung in 
den einzelnen Teilen beschlossen ist, wird die 
dritte Lesung, das ist die Abstimmurig im ganzen, 
vorgenommen. Wenn nicht der Berichterstatter 
die sofortige Vornahme der dritten Lesung be
antragt, wird sie jn der Regel auf die Tages
ordnung der nächstfolgenden Sitzung gesetzt. 

(2) Bei der dritten Lesung können nur Anträge 
auf Behebung von Widersprüchen, die sich bei 
der Beschlußfassung in zweiter Lesung ergeben 
haben, gestellt werden; ferner können Schreib-, 
Sprach- und Druckfehler richtiggestellt werden. 
Entschließungsanträge können bei der dritten 
Lesung nicht mehr eingebracht werden. 

(3) Eine Debatte über A,nträge bei <ler dritten 
Lesung ist nur zulässig, wenn es der Nationalrat 
im einzelnen Falle beschließt. Die Redezeit ist 
bei einer solchen Debatte auf fünf Minuten be
schränkt. 

§ 51. 

Entschließungsanträge zu einer Vorlage werden 
nach der dritten Lesung zur Abstimmung ge
bracht. (3) Mitglieder, die einen Abänderungsantrag 

stellen wollen, können, falls Schluß der Debatte 
beschlossen wurde, ihren Antrag sogleich nach § 52. 
ausgesprochenem Schlusse dem Präsidenten über- (1) Anträge zur Geschäftsbehandlung brauchen 
geben, der ihn mitteilt und, wenn der Antrag nicht schriftlich überreicht zu werden. Sie be
nicht durch Unterfertigung gehörig unterstützt dürfen keiner Unterstützung und werden vom 
ist, die Unterstützungsfrage stellt. Präsidenten ohne Debatte sogleich zur Abstim-

(4) Nach Schluß der Debatte dürfen nur die mung gebracht. Auf Vorschlag des Präsidenten 
oder auf Antrag eine's Abgeordneten kann der 

gewählten Redner, der Berichterstatter und bei 
Nationalrat beschließen, daß eine Debatte statt

einem selbständigen Antrag von Abgeordneten ' 
der Antragsteller das Wort nehmen. finde. 

(2) Meldet sich ein Abgeordneter, ohne einen 
(5) Nimmt ei.J;1 Vertreter der Regierung nach Antrag zu, stellen, zur Geschäftsbehandlung zum 

Schluß der Debatte da:sWort, so gilt diese aufs Wort, so ist der Präsident berechtigt, ihm das 
neue für eröffnet. Wort erst am Schlusse der Sitzung zu erteilen. 

§ 49. 

(1) Wenn sich im Laufe einer Verhandlung ein 
Abgeordneter zur tatsächlichen Berichtigung zum 
Worte meldet, hat ihm der Prä~ident am seI ben 
Tage, spätestens unmittelbar nach Schluß der De
batte über den Verhandlungsgegenstand, das 
Wort zu erteilen. 

(2) Eine tatsächliche Berichtigung darf die Dauer 
von fünf Minuten nicht überschreiten. 

(3) In allen diesen Fällen kann der Präsident 
die Redezeit de's einzelnen Abgeordneten bis auf 
fünf Minuten beschränken., 

§ 53. 

(1) Ober jede Sitzung ist von den hiezu be
stellten Beamten ein amtliches Protokoll zu 
führen und am Tage nach der Sitzung in der 
Kanzlei des Nationalrates zur Einsicht aller Mit
glieder durch 24 Stunden aufzulegen. 
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(2) Bedenken gegen die Fassung oder den Inhalt 
des Protokolles sind außerhalb der Sitzung dem 
Präsidenten mitzuteilen, welcher, wenn er sie be
gründet findet, die Berichtigl,lng vornimmt. 

(3) Das Protokoll hat ausschließlich zu ver
zeichnen: die in Verhandlung genommenen Ge
genstände, die wörtliche Fassung der zur Abstim
mung gebrachten Fragen, das Ergebnis der Ab
stimmungen und die gefaßten Beschlüsse. 

(4) Die Verzeichnisse der eingebrachten selb
ständigen Antr~ge von Mitgliedern, der an die 
Mitglieder der Regierung gerichteten Anfragen 
und der eingelangten Bittschriften werden dem 
Protokoll nicht beigegeben. 

(5) Der Nationalrat kann außerdem auf Vor
schlag des Präsidenten die Erwähnung bestimmter 
Vorkommnisse beschließen. 

(6) Die Protokolle werden vom Präsidenten und 
einem Schriftführer unterfertigt und in das Pro
tokollsbuch des Nationalrates eingetragen. Eine 
Drucklegung findet nicht statt. 

(7) Das Protokoll einer nach Art. 32 Abs. 2 
B-VG. abgehaltenen nichtöffentlichen Sitzung 
muß noch in derselben Sitzung verfaßt und vor
gelesen werden und ist gleichfalls in das Proto
kollsbuch des Nationalrates einzulegen. 

§ 54. 

(1) ,Ober die Sitzungen des Nationalrates wer
den stenographische Berichte durch das dazu be
stellte stenographische Büro verfaßt und durch 
den Druck vel'öffentlicht. Sie haben die vollstän
dige Darstellung der Verhandlungen zu geben. 

(2) Alle Verhandlungsgegenstände im Sinne 
des § 15, mit Ausnahme der Bittschriften, 
werden als Beilagen zu den stenographischen 
Berichten veröffentlicht. Sie sind mit in ·jeder 
Gesetzgebungsperiode fortlaufenden Nummern 
zu bezeichnen. ' 

(3) Die stenographischen Berichte liegen, in ge
wöhnliche Schrift übertragen, nach der Sitzung 
in der Kanzlei des Nationalrates zur Durchsicht 
der Redner auf, denen nur die Vornahme stili
stischer Änderungen gestattet ist. 
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stande zu sprechen wünschen, haben sich vor 
Beginn der Debatte oder während dieser bei 
einem vom Präsidenten zu diesem Zwecke be
stimmten Beamten der Kanzlei mit der Angabe, 
ob sie "für". oder "gegen" sprechen werden, zu 
melden. 

(2) Sie gelangen in der Reihenfolge der Anmel
dung zum Worte, wobei der erste "Gegen"
Redner beginnt und sodann zwischen "Für" - und 
"Gegen"-Rednern abgewechselt wird. 

(3) Bei. gleichzeitiger Anmeldung zweier oder 
mehrerer "Für"-Redner oder zweier oder meh
rerer "Gegen"-Redner bestimmt der Präsident 
die Reihenfolge, in der sie ,zum Worte kommen, 
in der Weise, daß die verschiedenen Standpunkte 
zu einem V erhandlung~gegenstande gebührend 
zur Geltung kommen sowie auf Klubstärke und 
Abwechslung zwischen den Rednern verschie
dener Klubs Bedacht genommen wird. 

(4) Jedem Redner steht es frei, sobald er zum 
Worte gelangt, einem anderen Abgeordneten sein 
Recht abzutreten; doch darf das Wort einem Red
ner, welcher über den Gegenstand schon zweimal 
gesprochen hat; nicht abgetreten werden. 

(5) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend 
ist, verliert das Wort. 

§ 57. 

Will der Präsident als Redner das Wort neh· 
men, s6 verläßt er den Präsidentensitz und 
nimmt ihn in der Regel erst nach Erledigung 
des Gegenstandes wieder ein. 

§ 58. 

Die Berichterstatter der Ausschüsse und die 
übrigen Redner aus dem Nationalrat sprechen 
von den für sie bestimmten Rednerpulten aus. 
Nur in Angelegenheiten der Geschäftsbehandlung 
sowie in besonderen Fällen, in denen der Prä
sident die Erlaubnis hiezu erteilt, sprechen die 
Abgeordneten von ihren Plätzen aus. Die Mit
glieder der Bundesregierung, wenn sie in dieser 
Eigenschaft das Wort ergreifen, spredlen von 
der Regierungsbank aus. 

§ 55. § 59. 

Mindestens einmal im Jahr veröffentlicht der (1) Die Berichterstatter haben das Recht, auch 
Präsident eine dem neuen Stand entsprechende nach Schluß der Debatte zu sprechen, derart, daß 
Liste der Abgeordneten mit der Angabe, in wel- ihnen jederzeit, auch wenn die Mitglieder der 
chem Wahlkreis (Wahlkreisverband) der Ab- Regierung noch wiederholt das Wort ergreifen 
geordnete gewählt ist, wann er angelobt wurde sollten, das Schlußwort gebührt. 
und seit wann er dem Nationalrat angehört. An- (2) Kein Redner darf über denselben Geg~n-
dere Veröffentlichungen sind dem Präsidenten an- stand öfter als zweimal sprechen. 
heimgestellt, wobei er einen Beschluß des Natio- (3) Die Mitglieder der Bundesregierung können 
nalrates einholen kann. in den Sitzungen des Nationalrates und der Aus-

§ 56 smÜ'sse aum zu wiederholten Malen, jedoch ohne 
-' I Unterbremung eines Redners, das Wort nehmen. 

(1) Jene Mitglieder des Nationalrates, die zu Es ist ihnen gestattet, smriftlim abgefaßte Vor
einem auf der Tagesordnung stehenden Gegen- träge vorzulesen. 
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§ 60. 

(1) Auf Vorschlag des Präsidenten kann der 
Nationalrat bei einzelnen Verhandlungen sowohl 
für die Generaldebatte als auch für einzelne oder 
sämtliche Abschnitte der Spezialdebatte beschlie
ßen, daß die Redezeit eines jeden Redners :lUS 

dem Nationalrat mit Ausnahme des Berichterstat
ters ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten 
darf. Auf weniger als eine halbe Stunde kann 
jedoch die Redezeit nicht herabgesetzt werden. 
Der Beschluß wird ohne Debatte gefaßt. 

(2) Bei der zweiten Lesung des Bundesvoran
schlages, ferner von Staatsverträgen muß von 
jeder Gruppe von Abgeordneten, die ein Mit
glied in den Ausschuß entsendet, mindestens ein 
Redner zum Worte kommen. 

§ 61. 

(1) Zu einem Beschluß des Nationalrates ist, 
soweit im Bundes-Verfassungs gesetz nicht an
deres bestimmt ist, die Anwesenheit von einem 
Drittel der Mitglieder und die unbedingte Mehr
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich 
(Art. 31 B-VG.). 

(2) Verfassungsgesetze oder in einfachen Ge-. 
setzen enthaltene Verfassungsbestimmungen kön
nen nur in Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden; sie 
sind als solche (" Verfassungsgesetz" , ;, Verfas
sungsbestimmung") ausdrücklich zu bezeichnen. 
(Art. 44 Abs. 1 B-VG.) 

(3) Auf Beschlüsse des Na~ionalr;ltes über die 
Genehmigung von Staatsverträgen werden, wenn 
durch den Staatsvertrag ein Verfassungsgesetz' 
geändert wird, die Bestimmungen des Abs. 2 sinn
gemäß angewendet (Art. 50 Abs. 2 B-VG.). 

(4) Zur Wiederholung eines Gesetzesbeschlusses, 
gegen den der Bundesrat Einspruch erhoben hat, 
ist die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder 
notwendig (Art. 42 Abs. 4 B-VG.). 

(5) Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem der Bundesregierung oder einzelnen ihrer 
Mitglieder das Vertrauen versagt wird, ist die 
Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder erforder
lich. Doch ist, wenn es ein Fünftel der anwesen
den Mitglieder verlangt, die Abstimmung auf den 
zweitnächsten Werktag zu vertagen. Eine neuer
liche Vertagung der Abstimmung kann nur durch 
Beschluß des Nationalrates erfolgen. (Art. 74 
Abs. 2 B-VG.) 

(6) Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem eine Anklage gegen Mitglieder der Bundes
regierung oder ihnen hinsichtlich der Verant
wortlichkeit gleichgestellte Organe wegen Ge
setzesverletzung erhoben wird (Art. 142 Abs. 2 
lit. b B-VG.), bedarf es der Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder (Art. 76 
Abs. 2 B-VG.). 

(7) Die Auflösung des Nationalrates (Art. 29 
Abs. 2 B-VG.) kann durch einfaches Gesetz be
schlossen werden, doch ist die Abstimmung, wenn 
mindestens 40 Mitglieder es verlangen, auf den 
zweitnächsten Werktag zu vertagen; eine neuer
liche Vertagung der Abstimmung karin nur durch 
Beschluß des Nationalrates erfolgen. 

(s) Das Gesetz über die Geschäftsordnung kann 
nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen abgeändert 
werden (Art. 30 Abs. 2 B-VG.). 

§ 62. 

(1) Alle Mitglieder haben ihr Stimmrecht per
sönlich auszuüben. 

(2) Die Abgabe der Stimme darf nur durch 
Bejahung oder Verneinung der Frage ohne Be
gründung stattfinden. 

(3) Keinem in der Sitzung anwesenden Mit· 
gliede ist gestattet, sich der Abstimmung zu ent
halten. 

§ 63. 

(1) Die Abstimmungen über verschiedene An
träge sind derart zu reihen, daß die wahre Mei
nung der Mehrheit des Nationalrates zum Aus
drucke gelangt. 

(2) Es werden daher in der Regel die abändern
den Anträge vor dem Hauptantrag, und zwar die 
weitergehenden vor den .übrigen, zur Abstim
mung gebracht. 

(3) Nach Abschluß der Beratung verkündet der 
Präsident, in welcher Reihenfolge er die Fragen 
zur Abstimmung bringen wird. Hiebei hat er 
den Gegenstand, über den abgestimmt wird, 
genau zu bezeichnen. 

(4) Jeder Abgeordnete kann auf Berichtigung 
der vom Präsidenten ausgesprochenen Fassung 
und Ordnung der Fragen Antrag stellen, welcher, 
wenn der Präsident dem Antrage nicht beitritt, 
nach der hierüber zu eröffnenden Debatte zur 
Abstimmung gebracht werden muß. 

(5) Der Präsident kann, wenn er die Gründe 
als ausreichend dargelegt erachtet, die Debatte 
für erledigt erklären. Er kann in der Debatte 
die Redezeit für jeden Redner bis auf fünf Mi
nuten beschränken. 

(6) Jeder Abgeordnete kann verlangen, daß 
über bestimmte Teile einer Frage getrennt ab
gestimmt werde. 

(7) Es .steht auch dem Präsidenten frei, sofern 
er es zur Vereinfachung oder KlarsteIlung der 
Abstimmung oder zur Beseitigung unnötiger Ab
stimmungen für zweckmäßig erachtet, vorerst 
eine grundsätzliche Frage zur Beschlußfassung zu 
bringen. 
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§ 64. 

(1) Die Ahstimmung findet gewöhnlich durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben statt. 

(2) Der Präsident kann jedoch nach eigenem 
Ermessen von vornherein oder wenn ihm das 
E.rgebnis der Abstimmung zweifelhaft erscheint, 
die namentliche Abstimmung anordnen. Er muß 
dies tun, wenn es von wenigstens fünfundzwanzig 
Mitgliedern des Nationalrates begehrt wird. 

(3) Jedem Mitgliede steht es frei, vor jeder 
Abstimmung z-u verlangen, daß der Präsident die 
Zahl der für oder gegen die Frage ,Stimmenden 
bekanntgebe. 

(4) Bei einer namentlichen Abstimmung ist 
folgender Vorgang einzuhalten: Sobald die Ab
stimmuhg vom Präsidenten angeordnet ist, haben 
die Abgeordneten ihre Plätze einzunehmen. Vom 
Präsidenten bestimmte Beamte der Kanzlei be
geben sich zu den ihnen zugewiesenen Bankreihen 
und nehmen von jedem Abgeordneten dessen 
Stimmzettel in Empfang. Die Stimmzettel tragen 
den Namen des Abgeordneten und die Bezeich
nung "Ja·" oder "Nein". Die Stimmzettel .sind 
in zwei verschiedenen Farben herzustellen, je 
nachdem sie auf "Ja" oder "Nein" lauten. Die 
Kanzlei ist gehalten, jedem Abgeordneten eine 
entsprechende Anzahl vorgedruckter Stimmzettel 
zur Verfügung zu stellen. Die mit der Abnahme 
der Stimmzettel beauftragten Beamten haben, 
sobald der, Präsident die Abstimmung fü~ be
endigt erklärt, jeder für sich die Stimmzählung 
vorzunehmen und deren Ergebnis dem Präsiden
ten sofort mitzuteilen, der das Gesamtergebnis 
verkündet. Die Namen der Abgeordneten sind, 
je nachdem sie mit "Ja" oder "Nein" gestimmt 
haben) in die steno graphischen Berichte der 
Sitzung aufzunehmen. 

(5) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf den 
Antrag von fünfundzwanzig Mitgliedern kann 
der Nationalrat eine geheime Abstimmung be
schließen. Diese findet durch Ahgabe von Stimm
zetteln statt, die mit "Ja" oder "Nein" vorge
druckt sind. Die Abgeordneten werden nament
lich aufgerufen. Die Abstimmenden werden ge
zählt und jeder legt seinen Stimmzettel in eine 
gemeinsame Urne. . 

(6) Wer bei irgendeiner Abstimmung nicht an
wesend ist, darf nachträglich seine Stimme nicht 
abgeben. 

§ 65. 

Bei Stimmengleichheit wird die Frage als ver
neint . angesehen. 

§ 66. 

(1) Der Vorsitzende stimmt mit Ausnahme 
von Wahlen niemals mit. 

(2) Mitglieder der Bundesregierung und Staats
sekretäre, die Abgeordnete sind, haben das Recht, 
an d'en Abstimmungen teilzunehmen. 

21 

§ 67. 

(1) Die Wahl der Präsidenten, der Schrift
führer und deJ: Ordner des Nationalrates, des 
Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rech
nungshofes sowie der in die Dreiervorschläge des 
Nationalrates für die Ernennrung von Mitgliedern 
und Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichts
hofes aufzunehmenden Personen wird' mittels 
Stimmzettel vorgenommen und durch unbedingte 
Mehrheit der Stimmen entschieden. 

(2) Bei der Wahl der Präsidenten des Nat.ional
rates, des Präsidenten und des Vizepräsidenten 
des Rech·nungshOfes werden die Abgeordneten 
zur Hinterlegung des Wahlzettels in die Urne 
namentlich aufgerufen und gezählt. Wer beim 
Aufrufe seines Namens nicht anwesend ist, darf 
nachträglich keinen Wahlzettel abgeben; Stimmt 
die Zahl der Wahlzettel mit jener der wirklich 
Stimmenden nicht überein, so ist die Wahl zu 
wiederholen, falls die überzähligen Stimmen das 
Ergebnis der Wahl beeinflussen könnten. 

(3) Leere Stimmzettel sind ungültig. 

§ 68. 

(1) Wird bei der ersten Wahl keine unbe
d!ngte Stimmenmehrheit erzielt, so wird in glei
cher Weise eine zweite Wahl vorgenommen. 

(2) Ergibt sich auch Ibei ·dieser keine unbe
dingte Stimmenmehrheit, so findet die engere 
Wahl statt. In diese kommen diejenigen, welche 
bei der zweiten Wahl die meisten Stimmen er
hielten, in der doppelten Anzahl der zu Wählen
den. 

(3) Haben hei der zweiten Wahl mehrere gleich 
viele Stimmen, so entscheid'et das Los, wer von 
ihnen in die engere Wahl kommt. 

(4) Ergibt sich auch bei der engeren Wahl 
. Stimmengleichheit, so entscheidet ebenfalls das 
Los. 

§ 69. 

(1) Jedem Abgeordneten steht das Recht zu, 
an den Präsidenten des Nationalrates und an die 
Obmänner der Ausschüsse schriftliche Anfragen 
zu richten. 

(2) Der Befragte kann mündlich oder schrift
lich Antwort geben oder mit Angabe der Gründe 
die Beantwortung ablehnen. 

§ 70. 

Der Nationalrat ist befugt, die Geschäftsfüh
rung der Bundesregierung ZIU überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 
zu hef.ragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen sowie seinen Wünschen über die Aus
übung der Vollziehung in Entschließungen Aus
druck zu geben (Art. 52 Aibs. 1 B-VG.). 
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§ 71. 

(1) Anfragen, die ein Abgeordneter an die 
Bundesregierung oder eines ihrer Mitglieder rich
ten will, sind dem Präsidentennschriftlich, mit 
den eigenhändig beigesetzten Unterschriften von 
wenigstens fünf Abgeordneten, den Anfragesteller 
eingeschlossen, versehen, zu übergeben und wer
den sofort dem Befragten mitgeteilt. 

(2) Die Verlesung einer Anfrage findet nur auf 
Anordnung des Präsidenten statt. 

(3) Der Befragte hat innerhalb von zwt!i 
Monaten mündlich oder schriftlich Antwort zu 
geben oder die Nichtbeantwcirtung schriftlich 
zu begründen. 

(4) Die Anfragen und die schriftlich erteilten 
Antworten oder schriftlichen Begründungen 
der Nichtbeantwortung werden sofort nach ihrer 
überreichung in Abschrift an die Mitglieder 
des Nationalrates verteilt. Sie. gelten als 
Bestandteile der Verhandlungen in den öffent
lichen Sitzungen des Nationalrates (Art. 33 
B-VG.). Jeder Anfrage und' jed'er Beantwortung 
sind mindestens vier Abschr-iften beizulegen. 

§ 72. 

(1) Ob über die Beantwortung der an ein 
Mitglied der Regierung gerichteten Anfrage oder 
die schriftliche Begründung ihrer Nichtbe .. 
. antwortung sofort oder in der nächsten 
Sitzung eine Besprechung stattfinden soll,· ent
scheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

(2) Ein darauf zielender Antrag muß am 
Schlusse der Sitzung, in welcher die Beantwor~ 
tung der Anfrage erfolgt ist, oder am Beginne 
der nächsten SitZIUng eingebracht werden. 

(3) Bei der Besprechung über die Beantwor
tung einer Anfrage oder über die schriftliche 
Begründung der Nichtbeantwortung kann der 
Antrag gestellt werden, der Nationalrat nehme 
die Beantwortung oder Begründung der Nichtbe
antwortung zur Kenntnis oder nicht zur Kennt
riis. Dem Antrage kann eine kurze Begründung 
beigegeben sein. 

§ 73. 

(1) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag von acht Mitgliedern kann ohne Debatte 
beschlossen werden, daß eine in derselben Sitzung 
eingebrachte Anfrage an ein Mitglied der Re
gierung vom Fragesteller vor Eingehen in die 
Tagesordnung oder nach deren Erledigung münd
lich begründet werde und hierauf eine Debatte 
über den Gegenstand stattfinde. 

(2) Dem Antrage ist ohne weiteres stattzu
geben, wenn er von mindestens zwanzig Mitglie
dern unterstützt wird. Doch ist es dann dem Er
messen des Präsidenten überlassen, die Debatte 
bis an den Schluß der Sitzung, aber nicht über 

die fünfte Stunde des Nachmittags hinaus zu 
verlegen. 

(3) Kein Abgeordneter darf mehr als zwei 
dringliche Anfragen unterstützen, die in dersel
ben Sitzung eingebracht werden. 

(4) In der Debatte dürfen nur Entschließungs
anträge gestellt werden. Der Präsident kann die 
Abstimmung über sie auf den Beginn der 
nächsten Sitzung verlegen. 

(5) In der Debatte über dringliche Anfragen 
darf kein Redner länger als zwanzig Minuten 
sprechen. 

§ 74. 

(1) Jeder Abgeordnete kann in den Sitzungen 
des Nationalrates kurze mündliche Anfragen an 
die Mitglieder der Bundesregierung richten. 

(2) Das befragte Mitglied -der Bundesregierung 
oder sein Vertreter (Art. 73 und 78 Abs. 2 
B-VG.) ist verpflichtet, die Anfragen mündlidl 
in der gleichen Sitzung, inder sie aufgerufen 
werden, zu beantworten oder Gründe für die 
Ablehnung der Beantwortung bekanntzugeben. 

(3) Ein Abgeordneter darf zu den Fragestunden 
eines Monats nicht mehr als vier Anfragen ein
bringen. 

(4) Jede Sitzung des Nationalrates beginnt mit 
einer Fragestunde; Ausnahmen bestimmt der 
Präsident nach AnPörung der Präsidialkonferenz . 
Die Fragestunde darf sechzig Minuten nicht über
schreiten. Häufen sich die Anfragen, so kann zu 
deren Behandlung eine eigene Sitzung des Natio
nakates in der gleichen Dauer angesetzt werden. 

§ 75. 

(1) Zulässig s,ind kurze Fragen aus dem Bereiche 
der Vollziehung des Bundes. Allfällige nähere Hin
weise gelten nicht als Bestandteil der Anfrage. 

(2) Jede Anfrage darf nur eine konkrete Frage 
enthalten und nicht in mehrere Unterfragen ge
teilt sein. Anfragen, die diese Bedingungen nicht 
erfüllen, werden vom P,räs"identen an den an
fragenden Abgeordneten zurückgestellt. 

(3) Die Anfragen sind dem PräsiClenten im 
Wege seiner Kanzlei in fünffacher Ausfertigung, . 
spätestens am vi,erten Tage vor der Sitzung des 
Nationalrates, in der die Frage aufgerufen werden 
soll, zu überreichen. 

(4) Die Anfragen werden nach dem Zeitpunkt 
ihres Einlangens, getrennt nach dem Kompetenz
bereich der befragten Mitglieder der Bundes
regierung, in der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates in ein eigenes Verzeiclmis ein
getragen. Der Präsident reiht nam Anhörung der 
Präsidialkonferenz unter Bedamtnahme auf den 
Zeitpunkt des Einlangens und der ressortmäßigen 
Zugehörigkeit die in der Fragestunde zum Aufruf 
gelangenden Anfragen. Die Anfragen sind jeweils 
vor dem Text der mündlichen Beantwortung lJl 

den stenographismen Berichten abzudrucken. 
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§ 76. 

(1) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsi
dent die Anfragen auf. 

(2) Anfragen dürfen nur aufgerufen werden, 
wenn der anfragende Abgeordnete anwesend ist. 
Ist der Fragesteller nicht anwesend, wird die An
frage von dem zuständigen Mitglied der Bundes
regierung schriftlich beantwortet. 

(3) Anfragen, die in ·den Fragestunden inner
halb von vier Wochen nach Einlangen (§ 75 
Abs. 3) nicht beantwortet >yerden konnten, sind 
vom Befragten spätestens zwei Monate nad1 
ihrem Einlangen schriftlich zu beantworten. 

(4) Nach Beantwortung der Anfrage ist der 
Fragesteller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen 
zu stellen. Auch jede Zusatzfra:ge darf nur eine 
einzige nicht unterteilte Frage enthalten. Zusatz
fragen müssen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Hauptfrage stehen. 

(5) Die Anfragen werden vor der Sitzung ver
vielfältigt und an alle Mitglieder sowie an die 
im Saale als Zuhörer anwesenden Personen ver
teilt. Sie werden nach Aufrufen der Frage nicht 
mündlich wiederholt. 

§ 77. 

(1) Bittschriften und andere Eingaben an den 
Nationalrat sind nur dann anzunehmen, wenn 
sie von einem Mitgliede des Nationalrates über~ 
reicht werden. Sie werden weder verlesen noch in 
Druck gelegt. 

(2) Eine Begründung oder Befürwortrung bei 
ihrer Einbringung ist nicht zulässig. 

(3) Der Präsident verweist die Bittschriften 
mit -Rücksicht auf ihren Inhalt an diejenigen 
Ausschüsse, die zur Vorberatung verwandter 
Gegenstände eingesetzt sind. 

(4) Sämtliche Eingaben und Bittschriften sind 
inder Kanzlei des Nationalrates mit kurzer An
gabe ihres Inhaltes in ein Verzeichnis einzutragen. 

(5) Diese Schr.iftstücke gehören nicht zu den 
Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen 
des Nationalrates im Sinne des Art. 33 B-VG. 

(6) Bittschriften, über welche his zum Schlusse 
der Gesetzgebungsperiode vom Nationalrat nicht 
mehr Bes·chluß gefaßt werden konnte, sind vom 
Präsidenten an die Regierung zur geeigneten 
Verfügung zu leiten. 

VII. Gesetzesbeschlüsse. 

§ 78. 

(1) Jeder Gesetzesbes.chluß des Nationalrates 
ist unverzüglich durch ·dessen Präsidenten dem 
Bundeskanzler zu übermitteln, der ihn sofort 
dem Bundesrat bekanntzugeben hat. 
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(2) Ein Gesetzesbeschluß kann, soweit nicht 
verfassungsgesetzlich anderes bestimmt ist, nur 
dann beurkundet und kundgemacht werden, 
wenn der Bundesrat gegen diesen Beschluß 
keinen mit Gründen versehenen Einspruch er
hoben hat. 

(3) Dieser Einspruch muß durch Vermittlung 
des Bundeskanzlers dem Nationalrat innerhalb 
acht Wochen nach Einlangen des Gesetzes
beschlusses beim Bundesrat schriftlich mitgeteilt 
werden. 

(4) Wiederholt .der Nat.ionalrat seinen ur
sprünglichen BesdIluß bei Anwesenheit von min
destens .der Hälfte der Mitglieder, so ist dieser 
zu berurkun·den und kundzumachen. Beschließt 
der Bundesrat, keinen Einspruch zu erheben, oder 
wird innerhalb der im Abs. 3 festgesetzten Frist 
kein mit Begründung versehener Einspruch er
häben, so ist der Gesetzesbeschluß zu beurkun-
den und kundzumachen. ' 

(5) Gegen Beschlüsse des Nationalrates, die ein 
nach Art. 64 Albs. 1 B-VG. ergehendes Bundes
gesetz über die Vertretung des Bundespräsiden
ten,ein Gesetz über die Geschäftsordl1JllI1g des 
Nationalrates, die Auflösung des Nationalrates, 
die Bewilligung ·des Bundesvoranschlages, die Ge
nehmigung des Rechl1lUngsabschlusses, die Auf
nahme oder Konvertierung von Bundesanleihen 
oder die Verfügung über Bundesvermögen be
treffen, kann der Bundesrat keinen Einspruch 
erheben. Diese Gesetzesbeschlüsse des National
rates sind ohne weiteres zu beurkunden und 
kundzumachen. (Art. 42 B-VG.) 

§ 79. 

Einer Volksabstimmung ist jeder Gesetzes
beschluß des Nationalrates nach Beendigung des 
Verfahrens gemäß Art. 42 B-VG., jedoch vor 
seiner Beurkundung durch den Bundespräsidenten 
:w umerziehen, wenn der Nationalrat es be
schließt oder die Mehrheit der Mitglieder des 
Nationalrates es verlangt. (Art. 43 B-VG.). 

§ 80. 

Jede Gesamtänderung der Bund'esverfassung, 
eine Teiländerung aber nur, wenn dies von einem 
Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder des 
Bundesrates verlangt wird, ist nach Beendigung 
des Verfahrens gemäß Art. 42 B-VG., jedoch vor 
der Beurkundung durch den Bundespräsidenten, 
einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes 
zu unterziehen (Art. 44 Abs. 2 B-VG.). 

§ 81. 

Das Verlangen der Mehrheit der Mitglieder 
nach Art. 43 B-VG. oder eines Drittels der Mit
glieder nach Art. 44 Abs. 2 B-VG. ist schrift
lim mit den eigenhändigen Unterschriften der 
Abgeordneten an den Präsidenten zur weiteren 
verfassungsmäßigen Behandlung zu richten. 
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§ 82. 
(1) Alle politischen Staatsverträge, andere nur, 

sofern sie gesetzändernden Inhalt haben, bedür
fen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch 
den Nationalrat. 

(2) Auf Beschlüsse ,des Nationalrates üher die 
Genehmigung von Staatsverträgen werden die 
Bestimmungen des Art. 42 Abs. 1 bis 4 B-VG. 
und, wenn durch den Staatsvertrag ein Verfas
sungsgesetz geändert wird, die Bestimmungen 
des Art. 44 Abs. 1 B-VG. sinngemäß angewendet 
(Art. 50 B-VG.). 

VIII. Ordnungsbestimmungen. 
§ 83. 

(1) Abschweifungen von der Sache ziehen den 
Ruf des Präsidenten "zur Sache" nach sich. 

(2) Nach dem d~itten Rufe "zur Sache" kann 
der Präsident dem Redner das Wort entziehen. 

(3) Wurde einem Redner wegen Abschweifung 
vom Gegenstande das Wort entzogen, so kann 
der Nationalrat, ohne daß eine Debatte stattzu
finden hat, erklären, daß er den Redner dennoch 
hören wolle. 

§ 84. 

(1) Wenn ein Abgeordneter bei den Verhand
lungen des Nationalrates den Anstand oder .die 
Sitte verletzt oder beleidigende Außerungen ge
braucht, so spricht der Präsident die Mißhilligung 
darüber durch ,den Ruf "zur Ordnung" aus. 

(2) Der Präsident karin in diesem Falle die 
Rede unterbrechen und dem Redner das Wort 
aum völlig entziehen. 

(3) Wenn der Präsident den Redner unter
bricht, so hat dieser sofort innezuhalten, wid
rigenfalls ihm das Wort entzogen werden kann. 

§ 85. 

(1) Wer zur Teilnahme an der Verhandlung 
be~edJ.tigt ist, kann vom Präsidenten den Ruf 
"zur Sache" oder "zur Ordnung" verlangen. Der 
Präsident entscheidet hierüber ohne Berufung 
an den Nationalrat. 

(2) Falls ein Abgeordneter durch seine Rede 
Anlaß zum Ordnungsruf gegeben hat, kann dieser 
vom Präsidenten des Nationalrates auch am 

Schlusse derselben Sitzung ouer am Beginne der 
nächsten nachträglich ausgesprochen und auro 
von jedem zur Teilnahme an der Verhandlung 
Bererotigten gefordert werden. 

IX. Verhandlungssprache. 

§ 86. 
Die deutsche Sprache ist die ausschließliche 

Verhandlungs- und GesdJäftsspraroe des Natio
nalrates und seiner Aussroüsse. 

X. Vertretung nach' außen .. 

§ 87. 
Abordnungen werden weder in die Sitzungen 

des Nationalrates noch in die seiner Ausschüsse 
zugelassen. 

§ 88. 
Die Vertretung des Nationalrates und seiner 

Ausschüsse obliegt dem Präsidenten des National- , 
rates. 

XI. Schlußbestimmungen. 

§ 89. 

(1) Anträge auf Abänderung dieses Bundes
gesetzes müssen selbständig eingebracht und nach, 
besonderer Verhandlung der Beschlußfassung 
unterzogen werden. Im übrigen gelten die Be
stimmungen des § 61 Abs. 8. 

(2) Solche Anträge sind nach Durchführung 
der ersten Lesung einer Ausschußberatung zu 
unterziehen. Der Ausschuß hat sch.riftlich Bericht 
zu erstatten, wo~auf die zweite Lesung im 
Nationalrat und frühestens 24 Stunden naro 
Abschluß der zweiten Lesung die dritte Lesung 
stattfindet. 

§ 90. 
.(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 

1961 in Kraft. 
(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ver

lieren das Bundesgesetz vom 19. November 1920, 
BGBl. Nr. 10, über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates in der geltenden Fassung sowie die 
autonome Geschäftsordnung. des Nationalrates 
vom 19. November 1920 in der geltenden 
Fassung ihre Wirksamkeit. 

'/2 
E~tschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, darauf hin
zuwirken, daß 

a) die zur Begutachtung an die vorberatenden 
Körperschaften und ZentralstelIen versen
deten Gesetzentwürfe von den mit der 
Ausarbeitung befaßten Bundesministerien 
dem Präsidium des Nationalrates künftig 
in solcher. Anzahl übermittelt werden, daß 
sowohl die Mitglieder und Ersatztnitglieder 

des zuständigen AusschuS5(~s des National
rates als auch die parlamentarischen Klubs 
damit beteilt werden können, und daß 

b) auch die Stellungnahmen zu Gesetzent
würfen, die insbesondere von den Landes
regierungen )lDd Interessenvertretungen bei 
den zuständigen Bundesministerien ein
langen, in der gleichen Anzahl dem Prä
sidium des Nationalrates zugeleitet werden. 
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